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ft.tl Zum Entgelt im Sinne des I 160 RVO. gehören nicht

Beitrarste!Ie, die eine Staatsverwaltung zu einer zu¬

satzheben Alters- und Hinterbliebenenversorgunf für

ihre Arbeiter und Angestellten entrichtet.
• 1 des RVA. U (Beschl.-Sen.) voin 21. Februar 1934.
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ur eieen Familienangehörigen eines

Versicherten, der zwar nicht durdTEmweisung. al>er

mit Zustimmung der Kk. in den Genuß Ton KrH -

Pflege gekommen ist. hat die Kk. die Kosten /ur

ar/tliche Behandlung sowie für Arznei und kleinere

Heilmittel in den Frenzen des I 205 Abs. 1 u. 3

R\Ü. zu leisten, sofern nidit der aatzongsmaßige Zu-

schuB zur KrH.-Pflege diese Kosten übersteigt.
• K. des RVA II (1. Rev.-Sen.) rom 19. Dezember

1933. — Ua K. 35432. —

Au<fi m einein dringenden Fall steht dem gegen

'oi.kheit Versicherten nach 1 184 RVO. kein im

Spruchverfahren r Anspruch auf die Ge¬

währung von Krankeniiauspflege zu. Ein solcher

kann auch nidit aus I I6J Abs. I RVO hergeleitet
werden.
• E. des RVA. II (1. Rev.-Sen.) vom 8. März 1934.

— IIa K. 137/33. - (\gl. auch RVA. AS. 1916 S. 478

Nr. 219t.>

Ist in der Satzung die Gewährung von KrH.-Pflege
ala Famiiienbilfe nicht vorgesehen, so bat der V

sicherte der Kk. gegenüber einen Anspruch auf 1

stattung der Kosten der Behandlung des Angehörigen
im Krankenhause nur dann, wenn der behandeln

Arzt als Kassenarzt zugelassen war, es sei denn, iel

ein dringender Fall \<»rla£. Dann beschrankt sich

iie Leistungspflicht der Kk.. von den etwaigen Kosten

für Arznei und kleinere Heilmittel abgesehen, nur

auf die Erstattung des Betrages, den der behandelnde

Arzt zu beanspruchen hottt*. wenn er die Behand¬

lung als Kassenarzt durchgeführt hatte.
• E. des RVA. II (I. Rev Sea.) von 25. Januar 1934.

— IIa K. 9*'33. —

Der Anspruch auf Fatniiienhilfe für den unterhalts¬

berechtigten Ehegatten *ird nicht dadurch aus¬

geschlossen, dafl die Erkrankung zur Zeit der Ehe¬

schließung schon bestand.
• E. des RVA II (1. Rev.-Sen.) vom 25. Januar 1934

- Ha K. 97 33!. —

Die Höbe des Krankengeldes bemifit sich bei der sog.

FormalVersicherung Aach dem Inhalt der Anmeldung.
• E. des RVA. II (Rev -Sen.) vom 9. April 1934.

- IleK. 206 33«. -

Das Peraonal von rechtsfähigen Meiereigenossen-
Schäften oder -Vereinigungen ist nicht in der Land¬

wirtschaft l>ej.chaftigt im binne der II 235. 417 RVO.

und daher gegen Krankheit nicht bei den LKk

dem bei den OKk. versichert.
• E. des RVA. 11 (B:v *om

— II K. 175 33. BS. —
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1. Zur Frage der Vermögenssteuerpflicht eines Kk.-

Verbandes.
Ein kk.Verband kann nicht als Berufsverband im

Sinne des I 4 Abs. 1 Nr. 7 des Vermö*ena-Steuer-

Gesetzea vom 22. Mai 1931 angesehen werden.

3. Die Kk. als Träger der Reichsveraicherung sind

nicht vermögenssteuerpflichtig.
• rrteil des RTin.Hofs vom 19. Mai 1933. — III A.

130/». — Reichs-Steuer-Blatt 1933 S. 1312.

Das nach Abfindung einer Rente während einer

späteren Heilanstaltspflege zu gewährende Taee- und

Familiengeld kann nicht um den Betraf, der Bei Be¬

rechnung der Abfindung zugrunde gelegt war, ge¬

kürzt werden.
• E. des RVA. I (6. Rek.-Sen.) vom 13. März 1934.

— la 7433 33f. —

I 1444 Abs. 1 Nr. 2 RVO. gilt auch für die Nachent¬

richtung freiwilliger Beiträge gemäß dem Ges. zur

Erh. der Leistungsfähigkeit der Inv.- usw. V. vom

7. Dezember 1933 5. Teil Kap. II
• E. des RVA. II (5. Rev.-Sen.)
— IIa 1127/34. —

I 25.

vom 6. März 1934.

§1531
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Die Abtretung des Rentenanspruchs durch den Ver¬

sicherten hat auf den Ersatzanspruch einer Gemeinde

oder eines Trägers der Armenf Jrsorge aus I 1531

RVO. (I 105 Abs. 3 RKnGes.) keinen Kinflufl.
• E. des RVA. III (2. Rev-Sen. Kn.) vom 15. Fe-

hruar 1934. — lila Kn 576 33». —
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Die Vorschrift dea I 1569 6. Satz 1. RVO. erfordert

i.idit. dafi die Mitglieder des gemäß dieser Yorsdmfi

eingerichteten Festatellungsausschuases in einer be¬

stimmten Reihenfolge abstimmen. Es ist infolge¬
dessen auch nicht erforderlich, dafl, wenn ein Mitglied
des Ausschusses, insbesondere der Vertreter der Ver¬

sicherten, von dem Vorschlag für die E. ohne nähere

Begründung abweicht, dies den übrigen Mitgliedern
zur Kenntnis gebracht und nochmals abgestimmt
wird.
• E. des RVA. 1 (2. Rek.-Sen.) ?. 4. Januar t*m

— Ia. 9663 32«. —

Die K. H23 der RVA. (AN. 1930 S. IV. 376). wonad.

die Kk. keinen Anspruch gegen den Versicherten auf

Ersatz der Kosten für gewährte Sachleistungen
haben, bezieht sich lediglich auf den Fall, daß ein

Versicherter ärztliche Behandlung oder Heilmittel

darüber hinau *rhalten hat. was die Kk. nach Ge¬

setz und Satzung zu leisten hat. Sie ist jedoch nicht

anwendbar, wenn eine kassenfremde Person

sich durch eine unerlaubte Handlung in den Genufl

von Sachleistungen der Kasse gesetzt hat. In diesem

Falle ist zur Entscheidung im Streitfall die Zustän¬

digkeit der Spruchbehörden der KV. gegeben.
• E. des RVA. 11 (1. Rev.-Sen.) v. 11. Januar 1934.

— IIa. K. 60 33. —

21. Februar 1934

§§31)k Der ..Kassenbereich* im Sinne des • 313b

313.321 RVO umfaßt einer OKk. und bei einer LKk

(yg
außer dem ,.K a s s e n !> e z i r k" auch die außer¬

halb

dieses
Bezirks gelegenen

Orte,

für welche die

insbesondere

usw.. sicher-
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h**b

dieses Bezirks gelegenen
Orte,

fi

ÄI7» *a.
*Ä,fC d*fe Versorgung ihrer Mitglieder.

9 Jftweij durch Verträge mit Aerzten, Apotheken

E. des RVA. H (Beschl.-Sen.) vom 29. März 1934.

— II K. 18/33 BS. — (Vgl. auch E des RVA. AN. 1931

S. IV 319 Nr. 4134.)

§| 331, Die rechtskräftige Verurteilung eines Arbeitgebers

335 Ate. 1 WWI eines Vergehens nach I 333 AVG. durch das

IUI ordentliche Strafgendit schließt die Auferlegung einer

Ordiu nrastrafe und der Zahlung des Ein- und Zwei¬

fachen der ruckständigen Beiträge nach I 336 Abs. 1

AVG. durch die RfA. nicht aus.

• E. des RVA. 111 il Besdil.-Scn.) vom 9. März 1934.

- Hl A\ J3 BS. -

4. HafVO. f.

I 12.1131

(S Talfap.
lf.Absdta.1

§ 10 Ate. 1)

Dei RVA. ist für die Beamten und Angestellten rem

Kk.. über die ein bestellter Kommissar die Aufsicht

führt, nieht oberste Behörde im Sinne des

I 2 der Verordnung über Aufhebung der im Kampf
für die nationale Erhebung erlittenen Dienststrafen

und sonstige Maßregelungen vom 4. November 1933.

(RGBL I S. 810»
• E. des RVA. II ?. 29. März 1934 - II K. 2147/34. —.

,.K a n n b e z ti g e" der R.Versorgung bewirken kern

Ruhen der Inv.R. nach der 4. NotvO. v. 8. Dezember

1931 (RGBl. I S. 699) 5. Teil, Kap. IV Abschn. l

I 10 Abs. 1.
• E. des RVA. II (2. Rev -Sen.) v. 20. Dezember 1933.

— IIa. 5853'32. —

4. HstVD t.

I. 12.1131

(S.Tal Rh.
IV. Ab*.

§10 Ata. 2)

Die Witwenrente der InvV. ruht nach der 4. NotVO.

v. 8. Dezember 1931 (5. Teil Kap. IV Abschn. 1 I 10

Abs. 2) nicht neben einer Witwenbeihilfe nach dem

RVGes.
• E. des RVA U (2 Rev.-Sen.) ?. 5. Januar 1934.

- IIa. 6021 32. —
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Das Strafrecht des Kassenvorstandes

ch § 529 RVO. steht dem Vorstand einer

Kk. gegenüber den Versicherten eine gewisse

ibefugnis zuf wenn SM sich eine Uebertre-

g der Krankenordnung oder einen Verstoß

n die Anordnungen des behandelnden Arztes

Ier eine Unterlassung cler nach § 190 RVO.

» genden Mitteilungspflicht zuschulden kom-

I :i lassen.

Scherte in diesem Sinne sind nicht nur Mit-

eder, sondern auch Personen, für die die Kk.

tormal Versicherte nach § 213 RVO. oder

m Ausscheiden wegen Erwerbslosigkeit nach

^ 214 RVO. zu sorgen hatf ferner Personen,

nen die Kk. auf Ersuchen der Träger der

KW, UnfV., oder InvV. (§§ 219ff, 1510, 1519

RVO.) Leistungen gewährt. Dagegen erstreckt

sich die Strafbefugnis nicht auf die Familien-

j> hörigen der Versicherten (PrOVG. vom

M i 1S38, lö 359 u. 19. Januar. 1905, 47 353).

s Einschreiten des Kassenvorstandes bedingt
e Uebertretung der Krankenordnung. Die

mkenordnung regelt Meldung und Ueber-

Uung der Kranken sowie ihr Verhalten,

rner können Strafen verhängt werden, wenn

Vi r sicherte die Anordnungen des behan-

len Arztes übertritt. In beiden Fällen so-

M in dem letzteren wie bei einer wieder-

ten Zuwiderhandlung gegen die Krankenord-

rtg kann auch die Einweisung des Erkrankten

in ein Krankenhaus angeordnet werden. Schließ¬

rechtfertigt ein Verstoß des Versicherten

n die nach § 190 RVO. vorgeschriebene
idepflicht eine Straffestsetzung des Kassen¬

standes. Nach dieser Vorschrift sind die

tglieder einer Kk. verpflichtet, dem Vorstand,

HD sie Krankengeld (KG.) oder Ersatzleistun-

lafür beanspruchen, die Höhe der Bezüge
zuteilen, die sie gleichzeitig aus einer an-

en KV. erhalten. Die vom Vorstand festge-
zte Strafe schließt, falls die Unterlassung der

Heilung gleichzeitig «len Tatbestand einer

fbaren Handlung, z. B des Betruges, enthält,

e strafrechtliche Verfolgung nicht aus.

m nach § 529 RVO. der Kassenvorstand

rseits Strafen verhängen kann, so schließt

Referendar Erwin Müller, Düsseldorf

das andererseits seine Verpflichtung zu einer

solchen Maßnahme aus. Immerhin darf er das

Interesse der Kasse nicht außer acht lassen.

Eine willkürliche Bestrafung, insbesondere

grundlose Nachlässigkeit in der Verfolgung
von Pflichtwidrigkeiten, würde das VA. zum

Einschreiten im Aufsichtswege veranlassen.

Vorsätzliche Nichtanwendung der Strafbefugnis
zum Nachteil der Kk. könnte die Vorstands¬

mitglieder nach § 23 RVO. haftbar machen.

Nur der Vorstand der Kk. ist zur Festsetzung
der Strafe befugt, nicht der Staat, dessen Ge¬

richte nicht zuständig sind. Auch kann der

Vorstand nur die im Gesetz vorgeschriebenen
Strafen, nämlich bis zum dreifachen Betrage
des täglichen KG.es für jeden Uebertretungs-
fall festsetzen. Daraus folgt, daß der Kk. ein

allgemeines Ordnungsstrafrecht nicht zusteht.

Die Kassen haben kein Recht, im Rahmen ihres

Zweckes ihren Mitgliedern durch die Satzung
ohne gesetzliche Ermächtigung Strafen wegen

Ueberschreitung von Satzungsbestimmungen
anzudrohen (ebenso Rosin, ArbVers. 7, 130 ff).

Auf keinen Fall sind sie in der Lage, ein

satzungsmäßiges Strafrecht da in Anspruch zu

nehmen, wo das Gesetz selbst den Tatbestand,

mindestens dem Rahmen nach bezeichnet, auch

Art und Höhe der Strafe regelt. Denn hiermit

sind für diesen Fall der Ausübung der Straf¬

gewalt durch den VTr. feste gesetzliche
Grenzen gezogen, die durch die Satzung nicht

überschritten werden dürfen. Die Verleihung
eines staatlichen Ordnungsstrafrechts für

einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Pflicht¬

verletzungen entzieht dem VTr. die Möglichkeit,
für diese vom Gesetz selbst bezeichneten Ver¬

fehlungen andere oder höhere Strafen als das

Gesetz selbst androht, durch die Satzung festzu¬

legen. Unstatthaft ist es demnach, daß die

Satzung außer der durch § 529 RVO. vorge¬

sehenen Strafe und außer der nach $ 184 Ziff. 3

(Einweisung in ein Krankenhaus) zulässigen
Maßnahme etwa als weitere Strafe noch die

Kürzung der Kassenleistungen anzuordnen



(ebenso E. RVA. vom 20. Dezember 1913, Arb-

Vers. 31 452).

Die von dem Kassenvorstand erlassenen Gehi¬

lfen fließen in die Kasse der Kk. (§ 146

RVO.). Sie werden wie die Gemeindeabgaben
beigetrieben (§ 2S RVO.). Die Ansprüche des

K nleistungsberechtigten dürfen gegen die

Geldstrafen kraft ausdrücklicher Gesetzesbe-

mmung ufgerechnet werden (vgl. §223

RVO).
Nach § 147 RVO. verjähren Zuwiderhand¬

lungen Im Strafvorschriften der RVO.,

für die die Gerichte nicht zustandig sind, in

einem Jahie. Die Verjährung beginnt mit dem

Tage, an dein die Handlung begangen ist. Sie

wird unterbrochen durch jede gegen den Täter

gerichtete Handlung d* i, der zur Verhän-

gun<> dir Strafe zuständig ist. Mit der Unter¬

brechung beginnt eine neue Verjährung; sie

endet sj >tens mit Ablauf von 10 Jahren seit

dem Tage, an dem die Zuwiderhandlung be¬

gangen ist.

D eiche Strafbefugnis steht außer dem Vor-

st einer Kasse auch dem Vorstand einer

Ersat/kas^e zu. Der Unterschied ist nur der,

daß hier nicht gegen jeden Versicherten, son¬

dern nur gegen das v.pflichtige Mitglied vor-

geg n werden kann, ferner, daß hier der

eine Grund — Unterlassung der nach § 19<

obliegenden Mitteilung — wegfällt.
Das Verfahren bei Fe tzung der Ordnungs
strafe hat im Gesetz keine ausdrückliche Rege

lung gefunden. Die Satzung kann die Straf

gewalt nicht einem Angestellten oder Beamter

der Kasse übertragen. Sie kann jedoch An

Ordnungen treffen über die Feststellung de^

sti iren Tatbestandes und die Zusammen¬

setzung des Vorstandes beim Erlaß des Straf

beschl us

Die Strafe ist dem Beschuldigten durch Zu¬

stellung bekanntzumachen. Gegen den Straf¬

bescheid des Kassenvorstandes ist Beschwerde

an das VA. zulässig, das ohne Zuziehung vor

Beisitzern endgültig entscheidet (vgl. RVO

1781). Auch für das VA. besteht keine Ver¬

pachtung, es bei der Bestrafung zu belassen.

Aus Gründen der Billigkeit kann es von einer

Bestrafung absehen. Aus dem Grundsatz, dah

die Bestrafung im Ermessen des Kassenvor¬

standes steht, folgt, daß er aus Rechts- odei

Billigkeitsgründen erkannte Strafen wiedei

zurücknehmen oder von einer Vollstreckung

absehen kann. Dagegen hat er die Entscheidu

des VA. zu befolgen. Er hat die von diesei

Behörde ausgesprochene oder bestätigte Straff

zu vollziehen.

Strafbeitrage wegen verspäteter Abmeldung

Zu den unli anen Vorschrift« die immer

wieder Streitfälle zwischen den Kk.en und den

Beteiligten hervorrufen, gehört der $ 397 RVO.

Er bestimmt, dafi die tssenbeiträge bis zum

Eingang dt vorschriftsmäßigen Abmeldung

fortzuzahlen ind. Die Anwendungsmöglich¬
keit ist nur bei den (>rts-, Land- und Innungs-
Kk.en gegeben, d Ai>s. 3 die Anwemi

auf die Betriebs-kk.« n ausschaltet. D

Absatz des § 3M7 RVO. ist praktisch kann»

von Bedeutung. Es dürfte wohl heute nur ver¬

schwindend wenige, wenn nicht gar keine Kk.en

geben, die ihre Beiträge im voraus erheben. 1

bleiben demnach nur der 1 und der 4. Absatz

übrig, denen eine allgemeine und weitergehende
Bedeutung zukommt.

(jrundsätzlich bestimmt der 1. Absatz, daß d

Beitrage bei rechtzeitiger Abmeldung bis /um

Tage des Ausscheidens aus der Beschältem

zu zahlen sind. Unter „rechtzeitig»
düng" nn der I eber hier nur die Ein-

dtung der im § 317 RVO. vorgeschriebenen
Meldetrist von 3 Tagen meinen. Es ist jedoch

i beachten, dafi die K ?ch eine

längere Meldefrist
.

itten kann. Erwähnt s«

RV< >. k« ine Anwendung finden kann,

wenn Kk. mit bestimmten Arbeitgebern eine

Vereinbarung gem. $ 317 Abs. 3 RVO. getroffen
hat. Geht d \bme!dung nicht „rechtzeit:
bei der Kk. ein, dann sind die Beiti bis zur

iirifl n' Abmeldung zu entrichten.

Die Beitr ige mnach über das Ende des

Beschäftigungsverhältnisses hinaus bis zum

Friedrich Kleeis, Reichenbach i. Vogtl.

Tage des Eingangs der Meldung fortzuzahlen,

in einer längeren Abhandlung geht Dr. Kad-

g lehn in ArbVers. 1933 S. 25 auf den Begrifl

r „vorschriftsmäßigen" Meldung ein. D

die Meinung des Verfassers umstritten ist, zei

gen die verschiedenen Entgegnungen
ArbVers. 1933 S. 115. Die vorschriftsmäßi

Abmeldung wird nach Hahn-Kühne erst mit

deren Eingehen bei der Kasse bewirkt. Nacl.

einer E. des RVA. vom Jahre 1928 (Nr- 3190 |

ist eine Abmeldung, welche die in den §§ 317 It

RVO. vorgesehenen Angaben enthält, aucl

mn vorschriftsmäßig im Sinne des § 3(>

Abs. 1 RVO., wenn sie nicht auf dem in dei

Ka Satzung vorgesehenen Muster erstatt

t. Interessant ist weiter eine E. des OVA

neburg vom 23. Februar 1933. Es heißt <

„Die Vorlegung der Arbeitsbescheinigung z\

Zwecke der Beantragung der Alu. ersetzt nie

die Abmeldung nach $ 317 RVO." Auch dies

Urteil hat mancherlei Widerspruch herau

gefordert. Es wird in ihm die Meldepflicht d

Arbeitgebers erneut erhärtet und gleichzei
darauf hingewiesen, daß es sich bei den Mel

düngen um Tatsachen-Mitteilungen handelt

die — falls sie rechtsgültig sein wollen — d«

anderen Teil (also der Kk.) zugegangen seil

müssen. Einen Rechtsgrundsatz, der eigentl.
eine Selbstverständlichkeit darstellt, enth

eine ältere Entscheidung des RVA. vom 23. h

1917 (II. K. 52 17. B.): „Ein Arbg. hat einei

Beschäftigten auch dann bei der Kk. abzum

den, wenn die Anmeldung unterblieben war

158



lchem Falle sind die Beiträge nicht nur

ie Dauer des Beschäftigungsverhältnisses,
rn darüber hinaus bis zur nachträglichen

ldung nachzuzahlen." Hingewiesen sei

auf eine E. des RVA. vom 11. März 1931,

r es heißt: „Die Vorschrift über die Zah-

der Beiträge hat die Bedeutung eines

mittels zur Erfüllung der Meldepflicht,
stellt eine Ordnungsvorschrift dar. Aus

r Eigenschaft folgt, daß es auf ein etwaiges

rschulden des Arbg. bei Unterlassung der

neidung grundsätzlich nicht ankommt.

§0 ist es unerheblich, wenn ein anderer

g. den nicht abgemeldeten Arbn. bei der-

? n Kk. anmeldet und rn die Kasse für den

V. sicherten Beiträge zahlt. Die Verpflichtung
Weiterzahlung der Beiträge wird aus-

ließlich durch die Tatsache der Abmeldung

gründet." Es seien zu dieser Frage schließ-

i noch folgende Ausführungen der bereits

v ahnten Hahn-Kühne angegeben: „Die Ver¬

achtung des Arbg. zur Abmeldung tritt dann

ht ein, wenn die Abmeldung nicht mehr

h ein öffentliches Interesse gefordert wird,

solches ist regelmäßig dann gegeben, wenn

e Kk. ohne Abmeldung Gefahr läuft, un¬

rechtigte Ansprüche des Au schiedenen

( h zu befriedigen, oder wenn sie ohne Ab¬

meldung das Mitgliederverzeichnis nicht be¬

richtigen kann. Ein öffentliches Interesse »st

¦cht mehr gegeben, wenn die Kk. in einem

V Kren nach § 405 Abs. 2 RVO. die B<

lgung des Beschäftigungsverhältnisses er-

hren hatte. Hat die Kk. aber lediglich auf

rund einer von ihr geführten Kartothek von

n Ausscheiden des Arbn. erfahren, so be-

it dies den Arbg. nicht, zumal die Neu-

i ellunir eines Versicherten seitens eines

leren Arbg. das Erlöschen des Beschäfti-

s\a rhältnisses bei einem früheren Arbg.
« ht zur Voraussetzung zu haben braucht.

iliefilich sei noch eine E. des RVA. vom

Januar 1933 erwähnt, in der gesagt ist:

simmt ein Angestellter der Kk. die mündliche

)rneldung von Versicherten durch den Arbg.

it der Zusage der Veranlassung des Weiteren

muß der Arbg. annehmen, daß die Ab-
'

hing zu Recht bes* Mangels einer Be¬

ndung seitens der Kk. kann der meld

i htige Arbg. für die hieraus entstehenden

Ijjen nicht verantwortlich gemacht werden.''

Beiträge sind bis zum Eingang der vor-

hriftsrnäßigen Abmeldung, längstens aber für

Dauer eines Jahres nach dem Ausscheiden

zu zahlen Zahlt der Arbg. aus Versehen die

ge länger als für die Dauer eines Jahres

h dem Ausscheiden d* Versicherten, so

ist die Kk. an sich verpflichtet, die grundlos
ihlten späteren Beiträge zurückzuerstatten.

\rbg. hat einen Arspruch aus ungerecht-

STtei Bereicherung nach § 812 BGB. Die

vk. kann aber selbstverständlich demgegen-

r den Einwand der Verjährung nach § 29

2 RVO. geltend machen und die Rück-

ttung der verführten Beiträge ablehnen.

>n Wichtigkeit ist ferner der 4. Absatz de

307 RVO. Dieser gibt dem Kassenvorstand

Recht, auf die Fortzahlung der Beiti

das Ausscheiden aus der Beschäftigung

naus zu verzichten. Nach einer E. des RVA.

n 12. Februar 1930 flf. K. 9 B) kann die-

er Verzicht auf die Fortzahlung der Beiträge
über das Ausscheiden aus der Beschäftigung
hinaus nicht nur im Einzelfall, sondern auch

allgemein ausgesprochen werden. Die Nieder-

chlagung von Beiträgen ist auch nicht von der

Stellung eines dahingehenden Antrages eines

Arbg. abhängig. Trotz dieses Rechtsgrund¬
satzes dürfte es nicht empfehlenswert sein,

einen allgemeinen Verzicht zu beschließen und

herbeizuführen. Hierdurch würde die Ord¬

nungsvorschrift des Abs. 1 und ihr Zweck voll¬

kommen außer acht gelassen. Es ist vielmehr

zu empfehlen, daß die Kk. in jedem Fall die

Ordnungsbeiträge berechne Der Arhg. hat

dann das Recht, Antrag auf Erlaß oder auf

Erstattung zu stellen. Der Kassenvorstand oder

eine besondere Kommission des Vorstandes faßt

dann über jeden einzelnen Antrag Beschluß.

Es dürfte sich dann weiter empfehlen, nicht

zu engherzig oder bürokratisch zu verfahren.

Arbg., die sonst mit ihren Meldungen und auch

mit ihren Zahlungen pünktlich sind, sollten

auch von der Kk. Entgegenkommen erwarten

können. Lehnt der Kassenvorstand den Ver¬

zicht ab. so kann das VA. den Verpflichteten
auf Antrag von der Fortzahlung der Beiträge
entbinden. Diese Entbindung kann ganz oder

teilweise erfolgen. Das VA. hat weiter auch

nur das Recht, den Arbg. von der Zahlung

derjenigen Beiträge ganz oder teilweise zu be¬

freien, die über die 6. Woche nach dem Aus-

< heiden berechnet worden sind oder zu be¬

rechnen wären. Das VA. hat nicht das Recht,

auch die Beiträge niederzuschlagen, die wäh¬

rend der ersten 6 Wochen nach dem Aussehet-

en von der Kk. berechnet werden. Das VA.

kann weiter auch nur dann von s» iner Er¬

mächtigung Gebrauch machen, wenn die

Unterlassung der Abmeldung nicht auf Vor-

tz oder grobem Verschulden beruht. Es

folgt hieraus, daß das VA. jeden diesbezügl.

Antrag der Arbg. einzeln und gewissenhaft

nachprüfen muß. Die E. fies VA. ist endgültig.

Es sei hier noch eine E. des RVA. vom 15. No¬

vember 1933 wiedergegeben, die erw&hnei

wert erscheint. Es heißt da: „Das VA. ist als

Aufsichtsbehörde gem. g§ 30, 377 RVO. be¬

rechtigt, einen über den Rahmen des § 397

Abs. 4 hinausgehenden Beschlufi des Kassen-

vorstandes auf Niederschlagung von Kranken«

rtd Arbeitslosenversichen heiträgen als un-

setzlich aufzuheben/* (RVA. AN. 1034, IV 9.)

Mit der Frage der Anwendbarkeit der Vor¬

schrift des § 3^7 Abs. 1 RVO. auf die Beitrag

Mir AlVers. befaßt sich eine E. des RVA. vom

21. Februar 1930 (III. Ar. 24/29. B). Danach un

it die Verpflichtung zur Fortentrichtutvj

Beiträge bis zur Abmeldung auch die Beitr

/ur AIV In diesem Zusammenhang s»

noch auf einige en verwiesen, die sich all¬

mein mit dem $ 397 RVO. bef ;\. V

r Wichtigkeit ist hier eine neuere I

RVA- vom 15. November 1933 (II. K. 106/32).

In dieser heißt es: ,J)er Vorstand einer Kk.

von dem Ausnahmefall des $ 397 Abs. 4

RVO. abgesehen, auf die Einzieht k-

standiger Beitrag zur KV. und ZUI A1V

grundsätzlich nicht verzichten." E.

RVA. vom 25. Mai 1932 (AN. 32/421) b<

..Die Beitragsfreiheit eines Ka

U. gilt nur für die D Ier KH. im Sinne
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des 2. Buches der RVO. Erkrankt ein wegen

seines Dienstbeschädigungsleidens Ausgesteuer¬
ter später erneut arbeitsunfähig an diesem Lei¬

den, so hat der Arbg., der ihn zur Kk. ange¬

meldet hat, nach § 397 Abs. 1 RVO. Beiträge
bis zur vorschriftsmäßigen Abmeldung für ihn

zu entrichten."

Der Erwähnung wert ist noch folgender Rechts¬

grundsatz, der in einer E. des RVA. vom

11. März 1931 verankert ist: „Die Zuwider¬

handlungen eines Betriebsleiters USW.» dem der

Arbg. die ihm durch die RVO. auferlegten
Pflichten übertragen hat, befreit den Arbg. nur

von den strafrechtlichen (§ 534 der RVO.),
nicht aber auch von den vermögensrechtlichen
(§ 397 Abs. 1 RVO.) Folgen der Zuwider¬

handlung."

\ktueil ist noch die Frage, oh und inwieweit

der § 397 RVO. auf die Arbeitsdienstwilliger
Anwendung findet. Es kann gesagt werden, daß

die Vorschrift hier auch Platz greift. Nach

§ 19 Abs. 4 der Ausf.Vorschriften vom

2. August 1932 zum FAD. gilt für die SV. <

Trüger der Arbeit als Arbg. Zu dessen Pflich-

i gehören auch die Meldungen nach § 317

RVO. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit ist

vom Reichskommissar f. d. FAD. angeordnet,
daß das Arbeitsamt die Beiträge direkt an dh>

Kk. abführt. (Ehe gesetzlichen Pflichten der

Träger der Arbeit sind jedoch nicht geändert.)
Alles, was über die normale Beitragsentrich¬

tung hinausgeht, bleibt zu Lasten der Träger
der Arbeit. Hierzu gehören ohne Zweifel auch

die Ordnungsbeiträge gem. § 397 RVO. Es

müßte jedoch hierbei beachtet werden, daß es

unzweckmäßig erscheint, den Träger der Ai-

beit mit unnötigen Beiträgen zu belasten.

Zur Versicherungspflicht der Hauswarte
Regierungsinspektor W. Heun, Magdeburg

Aus der Tatsache, daß bei den V.behörden

immer wieder Streitfälle über die Versicherungs¬
pflicht (VPfl.) der Hauswarte anhängig werden,
muß geschlossen werden, daß in den beteiligten
Kreisen noch weithin Unklarheit, ja falsche Vor¬

stellungen über die v.rechtlichen Zusammen¬

hänge bestehen. Es sei daher im folgenden
eine kurze Darstellung der durch die RVO.

und das AVAVG. begründeten Rechtslage
gegeben.
A. Im allgemeinen. Die Hauswarte gelten
v.rechtlich als „Gehilfen im Sinne der §§ 165

Abs. 1 Ziff. 1 und 1226 Abs. 1 Ziff. 4 RVO.

Denn nach Ziff. 38 der Anleitung des RVA. usw.

vom 26. April 1912 (AN. 1912 S. 721) ist der

Begriff des „Gehilfen" nicht nur im Sinne des

Gewerbegehilfen (z. B. Graveur, Kellner, Bade¬

meister u. dgl.), sondern in der weiteren Be¬

deutung eines Arbeitsgehilfen im allgemeinen
zu verstehen. Es werden dadurch alle Hilfsper¬
men eines Arbeitgebers (Arbg.) erfaßt, deren

Tätigkeit in wirtschaftlicher und sozialer Hin¬

sicht der des Arbeiters, Gesellen oder Dienst¬

boten im wesentlichen gleichwertig ist. Die

Hauswarte sind in diesem Sinne Hilfspersonen
des Hausbesitzers bei der Ausübung der Auf¬

sieht über elie ihm gehörenden Gebäude und

bei der Regelung und praktischen Durchfüh¬

rung der zwischen Hausbesitzer und Mieter auf

Grund des Mietvertrages geschaffenen Rechts¬

stellungen.
B. Krankenversicherung. Die VPfl. der

Hauswarte in der KV. ist im allgemeinen ohne

weiteres gegeben, da Voraussetzung hierfür

lediglich die Entgeltlichkeil der Beschäftigung
schlechthin ist (§ 165 Abs. 2 RVO.), die Haus¬

warte aber im allgemeinen als Entgelt für ihre

Tätigkeit freie Wohnung und eine Barvergütung
erhalten. Selbst wenn nur freie» Wohnung g<

währt wird, liegt grundsätzlich VPfl. in der KV.

vor, da zum „Entgelt" nach § 160 RVO. nicht

nu ( j» halt oder Lohn gehören, sondern auch

Gewinnanteile, Sich- und andere Bezüge, die

der Versicher wenn auch nur gewohnheits¬
mäßig, statt dea Gehaltes oder Lohnes öder
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neben ihm von dem Arbg. oder einem Dritter

erhält.

Versicherungsfreiheit (VFr.) in dei

KV. kann nur in Anspruch genommen werden,

wenn es sich um eine sog. „vorübergehende
Dienstleistung" handelt. Das Nähere darüber

enthält die auf Grund des § 168 RVO. ergan¬

gene Bekanntmachung des Reichskanzlers vom

17. November 1913 (RGBL 1913 S. 756), deren

hauptsächlich in Betracht kommende Ziff. 3 dt

Abschnitts I bestimmt: „Vorübergehend*
Dienstleistungen bleiben v.frei, wenn sie von

Personen, die sonst keine berufsmäßige Lohn¬

arbeit verrichten, zwar in regelmäßiger Wieder¬

kehr, aber nur nebenher und gegen einen ge-

lingfügigen Entgelt ausgeführt werden; als

geringfügig gilt ein Entgelt, wenn er für den

Lebensunterhalt während des Zeitraums, inner¬

halb dessen die Beschäftigung in regelmäßiger
Wiederkehr ausgeübt wird, nicht wesentlich ist.

Hierzu ist erläuternd zu bemerken, daß ein«

Arbeit „nebenher" verrichtet wird, wenn sie mit

Rücksicht auf den Aufwand an Zeit und Ar¬

beitskraft sowie den Entgelt, zusammengehalten
mit den sonstigen Tätigkeiten und der Leben

Stellung eles Beschäftigten, nur von nebensäch¬

licher wirtschaftlicher Bedeutung ist. Die weitere

Frage, ob ein Entgelt „geringfügig" ist, läßt

sich im Einzelfall nur unter Vergleichung mit

elen übrigen Einkünften des Beschäftigten unel

unter Berücksichtigung seiner Lebenshaltung

entscheiden. Einen gewissen Anhalt, nicht

eine feste Abgrenzung, gibt hierbei der Um¬

stand, ob der Entgelt ein Drittel des Ortslohns

übersteigt (der „Ortslohn'4 ist der ortsüblich«

Tagesentgelt gewöhnlicher Tagearbeiter unel

wird gemäß §149 RVO. vom OVA. festgesetzt)
C. Invalidenversicherung. Auch ii

eier InvV. ist grundsätzliche Voraussetzung dt

VPfl., daß die Beschäftigung entgeltlich
(S 1226 Abs. 2 RVO.); jedoch ist hier die Sacl

läge insofern eine etwas anelere, als elurch di*

Ausnahmevorschrift des § 1227 RVO. Beschält

gungen, für die als Entgelt nur freier Unterhall

»währt wird, von eler VPfl. ausdrücklich au-



• mmen sind. „Freier Unterhalt' ist das-

Maß von wirtschaftlichen Gütern, das

unmittelbaren Befriedigung der notwendi-

Lebensbedürfnisse des Arbeitnehmers

\rbn.) erforderlich ist. Dazu gehören nicht

Unterkunft, Beköstigung, Kleidung u. dgl.,
: n auch mancherlei kleinere, je nach dem

\lter, dem Geschlecht und den Lebensgewohn¬
ten verschiedene Leistungen, die auch bei

ringen Ansprüchen an Behaglichkeit nicht

• hl entbehrt werden können. Nun ist es zwar

Hauswarten im allgemeinen nicht üblich,

6 ihnen vollständiger freier Unterhalt als

tgelt für ihre Dienstleistungen gewährt wird,

wohl kommt es aber häufig vor, daß ihnen freie

Wohnung ohne irgendeine nennenswerte Bar-

(Schädigung gewährt wird. Auch in solchen

ien kommt VFr. gemäß § 1227 RVO. in

Frage, da diese Vorschrift nicht nur den ge¬

inten freien Unterhalt, sondern auch e i n -

Ine dazugehörige Leistungen (z. B. Woh-

mg oder nur Beköstigung) erfaßt. An der

VFr. ändert es in diesem Falle nichts, wenn

eben der Sachleistung unerhebliche Barbeträge
r. Taschengeld) gezahlt werden, die den

upfänger in den Stand setzen sollen, gewisse
•lingfügige Lebensbedürfnisse zu befriedigen.

ist aber, gewissenhaft zu prüfen, ob nach

Lage des einzelnen Falls unter Berücksichtigung
der Lebensumstände der Beteiligten die neben

er Sachleistung gewährte Geldsumme sich als

bensächliches Zubehör der Sach-

lstung darstellt. Der gleiche Geldbetrag kann

bei einer solchen Prüfung in einfachen Ver¬

haltnissen als von wesentlichem Werte, unter

.»deren Umständen aber im Vergleich zu den

I Interhaltskosten oder für besser gestellte Be~

rufsgruppen nur als Taschengelei anzusehen

in. Ueberschreitet im Einzelfall die neben der

achleistung gewährte Geldsumme den Rahmen

eines „nebensächlichen Zubehörs", so ist VPfl.

ergeben. In diesem Fall rechnet als der der

Beitragsbemessung zugrunde zu legende Ent¬

ölt nicht nur etwa die Barvergütung, sondern

ich der Mietwert der Wohnung,
eben der durch die Ausnahmevorschrift des

Ü 1227 RVO. begründeten VFr. besteht auch in

der InvV. die Möglichkeit der Befreiung vor¬

hergehender Dienstleistungen
on eler VPfl. Es handelt sich hier um die noch

eltende Bek. des Reichskanzlers vom 27. De-

mber 1899 (RGBL 1899 S. 725). Auch hier ist,

in fast wörtlicher Uebereinstimmung mit der

iür die KV. geltenden Bek. vom 17. November

1^13 (siehe unter B), bestimmt, daß „vorüber-
hende Dienstleistungen als eine die VPfl.

}>egründende Beschäftigung dann nicht anzu-

4*en sinel, wrenn sie von solchen Personen,

berufsmäßig Lohnarbeit überhaupt nicht

errichten, a) nur gelegentlich, insbesondere zu

h'gentlicher Aushilfe, b) zwar in regelmäßiger
Wieeierkehr, aber nur nebenher und gegen ein

nngfügiges Entgelt, welches für die Dauer

Beschäftigung zum Lebensunterhalt nicht

tsreicht und zu den für diese Zeit zu zahlen-

n V.beiträgen nicht in entsprechendem Ver¬

um steht, verrichtet werden." Das zur Er-

'terung der Begriffe „nebenher' und „gering¬
ig' unter B) (jesagte gilt auch hier.

i>) Arbeitslosenversicherung. Die

VPfl. hat nach § 69 AVAVG. zur Voraus¬

setzung, daß KV., oder AngVPfl. vorliegt. Da

für 1 lauswarte nur die KVPtl. in Betracht

kommt, wäre also an sich die VPfl. in der

AlVers. stets dann zu bejahen, wenn nach den

oben unter B) dargelegten Vorschriften die

KVPfl. zu bejahen wäre. Tatsächlich aber liegt
in der Mehrzahl der Fälle VFr. auf Grund der

Ausnahmevorschrift des § 75a AVAVG. vor,

die „geringfügige Beschäftigungen" von der

VPfl. ausnimmt. Geringfügig im Sinne dieser

Vorschrift ist eine Beschäftigung, wenn sie auf

nicht mehr als 30 Arbeitsstunden in einer

Kalenderwoche entweder nach der Natur der

Sache beschränkt zu sein pflegt oder im voraus

durch den Arbeitsvertrag beschränkt ist oder

wenn für sie kein höheres wöchentliches Ar¬

beitsentgelt als 10 RM. oder kein höheres mo¬

natliches Arbeitsentgelt als 45 RM. vereinbart

oder ortsüblich ist.

E) Schlußbemerkungen. Bei dieser

Rechtslage wird die VPfl. der Hauswarte, je
nach Lage der Verhältnisse im Einzelfall, in

dem einen Fall zu bejahen, in dem anderen zu

verneinen oder auch in ein und demselben Fall

bezüglich der KV. zu bejahen, bezüglich der

AlVers. und InvV. aber zu verneinen sein. Ein

von den Hausbesitzern in Streitfällen den VTr.

gegenüber oft erhobener Einwand soll dabei er¬

wähnt werden: es wird behauptet, der Wert der

als Sachleistung gewährten freien Wohnung be

messe sich nicht nach der gesetzlichen Miete,
sondern unterliege der freien Vereinbarung der

Parteien. Hierzu ist festzustellen, daß den Wert

der Sachbezüge, also auch den der Wohnung,

gemäß § 160 Abs. 2 RVO. das zuständige VA.

nach Ortspreisen festsetzt. Ehe vom VA. auf¬

gestellten Sätze, die selbstverständlich in

solche für den Wert der Wohnung einer Ein¬

zelperson und den Wert einer Familienwohnung
unterschieden sein müssen, gelten dann unab¬

hängig von dem vereinbarten oder gesetzlichen
Mietpreis.
Noch ein Wort zu den verschiedenen Arten von

Dienstverträgen, wie sie bei Hauswartverhält¬

nissen vorkommen. Der Vertrag kann zwischen

Hausbesitzer und den Eheleuten geschlossen
sein. Die Eheleute versehen dann die Hauswart¬

arbeiten gemeinsam. In solchem Fall ist, die

Erfüllung der übrigen Beelingungen vorausge¬

setzt, die VPfl. für beide gegeben. Der Vertrag
kann aber auch, was nicht selten vorkommt,

allein mit dem Ehemann abgeschlossen sein.

Dieser versieht aber - infolge Inanspruch¬
nahme elurch einen Hauptberuf — die Haus¬

wartarbeiten im wesentlichen nicht selbst, son¬

dern überläßt sie seiner Ehefrau. In diesen

Fällen wirel von den Hausbesitzern meist geltend
gemacht, daß lediglich der — schon in der

Kegel anderweh versicherte — Ehemann für elie

V. in Frage komme; el n Privatangelegenheit
wenn er sich einer Hilfsperson bediene.

Hierzu ist zu bemerken: Es handelt sich hier

um ein sog. mittelbares Beschaftigungs-
verhaltnis, elas — gleich einem unmittelbaren —

beim Vorliegen der übrigen Voraussetzungen
der VPfl. unterliegt. Da es in eler reichsgesetz¬
lichen SV. nicht auf die juristische Erschei¬

nungsform, sondern auf die tatsächlichen Ver¬

hältnisse entscheidenel ankommt, bedarf es -

nach der RSpr. des RVA. — in Füllen mittelbarer

schüftigungsverhültnisse nicht twa immer

>lksl
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iner ausdrücklichen Abmachung zwischen dem

mittelbaren Arbg. und dem mittelbar Beschäf¬

tigten; es genügt vielmehr, wenn von vornher¬

ein bei eler Einstellung des Mittelsmannes auf

die Mitwirkung der Hilfskraft (z. B. seiner Ehe¬

frau) gerechnet wurde. Auch genügt es, wenn

elie Hilfskraft durch den Mittelsmann zwar ohne

Abrede mit dem Arbg., aber doch mit dessen

Wissen tatsächlich die Arbeiten eles Mittels¬

mannes in erheblichem Umfang mit verrichtet.

Ja, es genügt sogar auch, wenn der mittelbare

Arbg. keine Kenntnis von der Einstellung der

Hilfsperson durch den Mittelsmann hat, sofern

eler Arbg. wenigstens nach Lage der Umstände

annehmen muß, daß jener zur Ausführung der

ihm übertragenen Arbeiten einer Mithilfe be-

elarf (zu vgl. AN. 1900 S. 830, 1901 S. 637). In

/dien Fällen, in denen eler Hauswartvertrag

/war mit dem — einem Hauptberuf nachgehen-
elen — Ehemann allein abgeschlossen ist, aber

auf die Mithilfe seiner Ehefrau von vornherein

stillschweigend gerechnet wfurde, wird also die

VPfl. der Ehefrau grundsätzlich zu bejahen
sein. Anders wäre die Rechtslage, wenn der

vertragschließende Hauswart seine Ehefrau

oder eine andere Hilfsperson nur zu seiner Be¬

quemlichkeit oder gar gegen den Willen des

Arbg. zu seiner Hilfe heranzieht. In diesem

Falle entsteht zwischen dem Arbg. und der

Hilfsperson kein mittelbares Beschäftigungs¬
verhältnis, es liegt also auch keine VPfl. vor.

So hat das RVA. z. B. kein mittelbares Arbeits¬

verhältnis anerkannt zwischen einem Hauseigen¬
tümer und einer vom Hausverwalter nur zu

iner Bequemlichkeit angenommenen Treppen-
reinigerin (AN. 1912 S. 870).

Der Leistungsanspruch nach dem Ende der

KaSSenmitgliedSChaft Gustav Wasewitz, Berlin-Friedrichshagen

Unter gewissen Voraussetzungen haben die

Kk.en auch für V.fälle, die erst nach dem Enele

der Mitgliedschaft eintreten, Leistungen zu ge¬

währen. Hierbei sinel zwei Arten von Leistungs¬

ansprüchen zu unterscheiden:

1. Ansprüche aus V.fällen nach einem Aus¬

scheiden wegen Erwerbslosigkeit,
2 Ansprüche aus V.fällen nach einem Aus-

Scheiden aus anderen Gründen.

Die erste Gruppe dieser Ansprüche beruht auf

dem $ 214 RVO. und erstreckt sich auf sämt¬

liche Unterstützungsarten. Die zweite Gruppe
beruht auf verschiedenen Vorschriften und ist

auf ganz bestimmte Fälle beschränkt.

Nach § 214 RVO. verbleibt Versicherten, elie'

wegen Erwerbslosigkeit aus ihrer Kk. aus-

scheielen, ein Anspruch auf die Regel-

leistungen, wenn sie in den vorange¬

gangenen 12 Monaten mindestens 26 Wochen

oder unmittelbar vorher mindestens 6 Wochen

versichert waren und der VF. während der Er¬

werbslosigkeit und binnen 3 Wochen nach dem

Ausscheiden eintritt.

Die Dreiwochenfrist, in welcher der VF.

eingetreten sein muß, um eliesen Anspruch zu

begründen, ist nach § 125 RVO. zu berechnen.

Sie* endet mit dem Ablauf desjenigen Tages der

3. Woche, der nach seiner Benennung dem

Tage eles Ausscheidens entspricht Ist ein Ver¬

eiterter am Sonnabend, dem 6. Januar aus

seiner Kk. ausgeschieden, dann muß der VF.

spätestens am dritten Sonnabenel darauf, also

spätestens am 27. Januar eingetreten sein, wenn

dei Aus lene für ihn noch Regel¬

leistungen beziehen will.

Nach g 179 RVO. bestehen diese Regel¬
le ist un gen aus KH., WH.. Stg., FWH. und

FKPfl. VF. dafür ist die Krankheit, die Ent¬

bindung oder eier Tod. Deshalb müssen Krank¬

heit, Entbindung oder Tod innerhalb von drei

Wochen nach dem Ende der Kassenmitglied¬
schaft eingetreten sein, wenn sie noch einen

Anspruch auf KH., WH. oder Stg. begründen
sollen. Ebenso müssen Entbindung oder Krank¬

heit eines Angehörigen während dieser drei

Wochen eintreten, wenn der Ausgeschiedene
noch einen Anspruch auf FKPfl. erheben will.

Die Gewährung von Mehrleistungen bei An¬

sprüchen aus § 214 RVO. ist unzulässig. Eine

Satzungsvorschrift, die dem Ausgeschiedener*
etwa über die Regelleistungen hinaus weiter-

hende Ansprüche einräumt, ist ungültig

(Hahn-Kühne, Anm. 6 zu § 214 RVO. und die

dort angegebenen E.en).

K r a n k e n h i 1 f e darf, wenn der VF. erst nach

dem Ende der Kassennütgliedschaft eintritt, nur

den wegen Erwerbslosigkeit Ausge¬
schiedenen auf Grund des § 214 RVO. gewährt
werden. Höhe und Umfang dieser KH. be¬

stimmen die §§ 182, 183 RVO. oder die ihnen

entsprechenden Vorschriften der Kassensatzung.
Ist der Erkrankte arbeitsfähig, so hat er An¬

spruch auf KPfl. bis zur Höchstdauer von 26-

Wochen. Macht elie Krankheit ihn sofort oder

im Laufe dieser 26 Wochen arbeitsunfähig, dann

steht ihm neben der KPfl. vom vierten Tage
t AU. an noch ein KG. im Betrage des halben

Grundlohns zu. Da mit dem KG. eine neue

Untei Stützungsfrist von 26 Wochen in Lauf ge¬

setzt wirel, kann eler Kranke ohne Mitgliedschaft
und ohne Beitragszahlung unter Umständen für

ein volles Jahr KH. beziehen.

Bedarf der Erkrankte einer Krankenhaus¬

pflege, dann kann ihm auch diese im Rahmen

eier Regelleistungen gewährt werden. Denn die

Krankenhauspflege ist zwar eine Kann-, aber

keine Mehrleistung. Sie tritt, wie aus dem

Wortlaut des § 1S4 RVO. hervorgeht, lediglich
an die Stelle der KPfl. und des KG.es, gleich¬

gültig, ob diese Regel- oder Mehrleistungen
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d. Gewährt die Kk. einem erwerbslos Er-

rankten Krankenhauspflege, so muß sie ihm,

an er vor seiner Erkrankung Angehörige
nz oder überwiegend unterhalten hatte, da¬

rben ein Hausgeld in Höhe des halben KG.

ihlen. Auch das Hausgeld ist in diesem Falle

ad in diesem Umfange ein Bestandteil der

Regelleistung. Dagegen überschreitet das soge-

mnte Taschengeld, das nach § 194 Ziffer 2

RVO. Versicherten gewährt werden kann, die

inen Anspruch auf Hausgeld haben, die

Grenzen des § 214 RVO. Es ist eine echte

Mehrleistung, die den erwerbslos Erkrankten

nicht gezahlt werden darf.

W o c h e n h i 1 f e kann für V.fälle, die nach dem

ade der Kassenmitgliedschaft eintreten, neben

t n Fällen des § 214 RVO. auch noch in den

Fällen des § 195a Abs-7 RVO. gewährt werden.

Hat eine Wöchnerin die Kassenmitgliedschaft
n Erwerbslosigkeit verloren, dann

stehen ihr, wenn die Niederkunft binnen drei

Wochen nach dem Ausscheiden erfolgt, gemäß
214 RVO. die Regelleistungen der WH. im

Rahmen des § 195a Abs. 1 RVO. oder der ent-

: rhenden Satzungsbestimmung zu. Mit

eser Regelleistung ist aus den schon bei der

Krankenhauspflege erwähnten Gründen auch

ine Unterbringung der Ausgeschiedenen in ein

W ö c h n e r i n n e n h e i m und die Zahlung
eines Hausgeldes zu vereinbaren. Wird die

wegen Erwerbslosigkeit Ausgeschiedene erst

nach dem Ablauf der Dreiwochenfrist des § 214

RVO. entbunden, dann kann sie nach dem Ab¬

lauf dieser Frist einen Anspruch auf weitere

Gewährung der WH. nicht mehr geltend
machen. Wegen der WH. vor der Niederkunft

ird auf die Ausführungen von Lk., VZ. 1934,

ite 34, verwiesen.

Ist eine Versicherte nicht wegen Erwerbslosig¬
keit, sondern wegen ihrer Schwanger¬
schaft ausgeschieden, dann kann sie nach

^ 195a Abs. 7 RVO. einen Anspruch auf WH.

och für einen VF. erheben, der binnen

f» Wochen nach dem Ende der Kassenmitglied-
haft eintritt. Höhe und Umfang dieses An¬

spruchs werden nicht durch den § 214 RVO.

regelt Stand der Wöchnerin am Tage ihres

Ausscheidens ein Anspruch auf satzungsmäßige
• stungen zu, so müssen ihr diese ge-

hrt werden.

Sterbt ld ist für V.fälle, die nach dem

ade der Kassenrnitgliedschaft eintreten, neben

Lallen des § 214 RVO. noch in den Fällen

§ 202 RVO. zu zahlen. Stirbt ein Ver¬

tierter, der we?gen einer Erwerbslosig-
it ausgeschieden ist, binnen 3 Wochen nach

i Ende der Kassenmitgliedschaft, dann hat

e Kk. nach § 214 Abs. 1 RVO. in Verbindung
it $ 201 RVO. als Stg. das Zwanzigfache des

undlohns zu gewähren. Dieser Anspruch geht
ch $ 214 Abs. 2 RVO. auch dann nicht ver-

n, wenn bei einem wegen Erwerbslosigkeit
isgeschiedenen der Tod erst nach dem Ab¬

lauf der Dreiwochenfrist eintritt, der Ausge¬
schiedene aber bis zu seinem Tode mit Kran¬

kenhilfe unterstützt worden ist. Ein dei -

aitiger Fall kann vorliegen, wenn ein arbeits¬

fähiger Kranker nach dem Erlöschen der Kassen¬

mitgliedschaft einige Monate hindurch KPfl. be¬

zogen hat und dann plötzlich an einem Herz¬

schlag stirbt. Wann solch ein Anspruch endet,

hängt von der satzungsmäßigen Unterstützungs¬
dauer ab. Leistet die Kk. für 26 Wochen KH.,

dann endet der Anspruch auf Stg. nach § 214

Abs. 2 RVO. spätestens mit dem Ablauf der

26. Unterstützungswoche. Er kann sich aber

auch bis zum Ablauf der 52. Woche hinziehen,

wenn die Kk. einem Ausgeschiedenen solange
KH. gewährt und der Tod erst in dieser Woche

eintritt. Krankheit und Tod brauchen für diesen

erweiterten Anspruch nicht in einem ursäch¬

lichen Zusammenhang zu stehen. Das Stg. muß
deshalb auch gezahlt werden, wenn der Tod

durch eine andere Ursache, z. B. Unfall oder

Selbstmord, herbeigeführt worden ist.

Endete die Kassenmitgliedschaft durch eine

Aussteuerung mit KH., dann besteht nach

§ 202 RVO. ein Anspruch auf Stg. sogar noch

für einen Todesfall, der im Laufe eines Jahres

nach der Aussteuerung eintritt. Dieser An¬

spruch ist aber von drei Voraussetzungen ab¬

hängig: der Verstorbene muß während seiner

Mitgliedschaft erkrankt sein, er darf nach der

Aussteuerung die Arbeitsfähigkeit nicht wiedei

ei langt haben, Krankheit und Tod müssen ur¬

sächlich zusammenhängen. Maßgebenel für die

Höhe des Sterbegeldes nach § 202 RVO. ist der

Grundlohn, der die Höhe des letzten KG. be¬

stimmte. Ob im Falle des $ 202 RVO. als Stg.
das Zwanzigfache dieses Grundlohns oder ein

nach § 204 RVO. erhöhter Betrag zu zahlen ist,

richtet sich nach der Kassensatzung. Da der

§ 214 RVO. nicht für diesen Fall gilt, kann

auch ein erhöhtes Stg. gewährt werden, wenn

eler Verstorbene vor seinem Ausscheiden aus

der Kk. einen Anspruch auf Mehrleistungen er¬

worben hatte und die Kassensatzung den Bezug

von Mehrleistungen nicht auf <\ie Kassenmit-

j^lieder beschränkt.

Familienwochenhilfe ist für V.fälle, ei.

erst nach dem Ende einer Kassenmitgliedschaft

eintreten, sowohl aus § 214 RVO. als auch aus

§ 205a Abs. 5 RVO. zu gewähren. Ist der Ver¬

sicherte als Trägei eles Anspruchs wegen einer

Erwerbslosigkeit ausgeschieden unel d\

Entbindung binnen 3 Wochen nach seinem Aus¬

scheiden eingetreten,, dann erhält seine Ehefnr

Tochter, Stief- oder Pflegetochter auf Grund

eles § 214 RVO. die Regelleistungen der V\ir\\.

ch Vorschrift der §§ 195a Abs. 1 Nr. 1, 2, 3,4

und 205a Abs. 3 RVO. Tritt jedoch die Ent¬

bindung erst nach dem Ablauf eler Dreiwochen¬

frist des $ 214 RVO. ein, dann fällt — wie be

r WH. — der Anspruch auf die weiteren

Leistungen der FWH. fort.

Stirbt ein Versichertem, dann kann nach § 205a
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Abs. 5 RVO. noch ein Anspruch aut FWH.

(ihe)ben w n, wenn die Niederkunft binnen

9 Monaten nach elem Tode des Versicherten

erfolgt Umfang und Höhe dieser WH. richten

sich nach dein Anspruch des Verstorbenen vor

seinem Ausscheiden aus der Kk., wenn nicht

ltzung für elie Gewährung von Mehr¬

leistungen usdrücklich etw anderes be¬

stimmt Anspruchsberechtigt ist in diesem Falle

ehe Ehefrau, Tochter, Stief- oeler Pflegetochter
s Verstorbenen. Mit Ausnahme der Ehefrau

iß aber die Anspruchsberechtigte mit dem

Versicherten bis zu seinem Tode in häuslicher

Gemeinschaft gelebt haben. Ist diese Bedingung
nicht erfüllt, dann entbehrt eler Anspruch der

Begründung

Familienkrankenpflege kann für

V.lalle, elie erst nach elem Ende der Kass« nmit-

gliedschait eintreten, nur auf Grund des § 214

RVO. gewährt werden. Sie ist also nur dann

zu leisten, wenn elie Ka imitgliedschaft durch

eine Erwerbslosigkeit des Versicherten

beendet wurde. Hatte der Versicherte die Mit¬

gliedschaft wegen einer anderen Ursache ver¬

loren, dann berechtigen ihn später eintretende

Frkrankungen von Angehörigen nicht zum Be¬

züge dieser Leistung. Ist der Anspruch be¬

gründet, so beschränkt er sich auf die Regel¬
leistungen des § 205 Abs. 1 RVO. oder der

entsprechenden Bestimmung der Kassensatzung.
Mit dem Ablauf eler 13. Unterstützungswoche
ist eliese FKPfl. erloschen, sie kann aber

immerhin die Mitgliedschaft des Versicherten

um mehr als drei Monate überdauern, ohne

daß dieser dafür Gegenleistungen aufzu¬

bringen hat.

Nachversicherung nach § 18 AVG. und

§ 1242 a RVO.

Bescheid des RAM. vom 31. März 1934 RAB1.

S.IV 130 -.

Nach $ 11 meiner VO. vom 4. Oktober 1930

über elie Nachentrichtung von Beiträgen für

v.freie Personen (RGBl. I S. 459) entscheielen die-

nach § 1234 Abs. 2 RVO. oder § 11 Abs. 3 AVG.

zuständigen Stellen im Verwaltungswege dar¬

über, ob die Nachentrichtung von Beiträgen auf

( irund der angeführten VO. unterbleiben

oder aufgeschoben werden kann.

Da nach dieser Vorschrift nur die elort be¬

zeichneten Behörden die Entsch. zu treffen

haben, kann eler Arbg., dem das Recht zur

Entsch. nicht zusteht, die Nachversicherung
nicht ohne weiteres, d. h. nicht ohne daß eine

Entsch. jener Stellen vorliegt, aufschieben oder

nur eleshalb ganz unterlassen, weil er die Vor¬

aussetzungen hierfür als erfüllt ansieht. Die zu-

stäneligen Stellen müssen entweder in jedem
Einzelfalle oder im voraus allgemein für be¬

stimmte Gruppen gleichgelagerter Fälle eine

Entsch. treffen. Dabei liegt es in ihrem Er¬

messen, ob und inwieweit sie im voraus allge¬
mein gültige Entsch. treffen wollen. Im Rahmen
dieser allgemeinen Entsch.en kann dann im

Einzelfalle die- Nachentrichtung von Beiträgen
unterbleiben oder aufgeschoben werden.

Milderung und Aufhebung
der Einbehaltungsverordnung.

Das Preuß. Staatsministerium hat am 20. März
1934 ein Gesetl zur Milderung und Aufhebung
der inbehaltungsbestimmungen beschlossen

(Preufc ( i sSamml. Nr. 18 S. 230). Danach
werden mit Wirkung vom 1. April 1934 die im

£ 1 des Ersten Teils der VO. zur Sicherung des
Haushalts vom S.Juni 1932 (GesSamml. S. 199)
festgesetzten Hundertsätze, elie den Beamten und

Angestellten des preuß. Staates von ihren

Dienst- und Versorgungsbezügen einbehalten

wrerden, von 2K» auf 1 und von 5 auf 3K herab¬

gesetzt. Mit Wirkung vom 1. April 1935 wirel

eler Erste Teil der VO. zur Sicherung des Haus¬

halts vom 8. Juni 1932 und damit die gesamte

Einbehaltung von Dienstbezügen aufgehoben.
Vom 1. April 1934 ab werden die ois zum

31. März 1935 einbehaltenen Beträge, soweit sie

nach den bestehenden Bestimmungen nicht

schon früher füllig werden, ausgezahlt: a) bei

Einbehaltungen an Waisengeld am 1. April 1935;
b) beim Tode eines Empfangsberechtigten an

dem auf den Todestag folgenden Monatsersten;
c) beim Ausscheiden eines Beamten aus dem

öffentlichen Dienste ohne Versorgung an dem

Monatsersten, der auf den Tag des Ausscheidens

folgt; d) beim Ausscheiden eines Angestellten
aus dem Staatsdienst an dem Monatsersten, der

auf den Tag der Entlassung folgt. Eine vor¬

zeitige Ablösung der nach b bis cd auszuzahlen¬

den Beträge kann nach näherer Bestimmung
des FinMin. erfolgen. Die Bestimmungen des

Gesetzes finden auf die Gemeinden (Gemeinde¬
verbände) und die sonstigen der Aufsicht des

Landes unterstehenden Körperschaften
eles öffentlichen Rechts, soweit sie von

der Berechtigung zur Einbehaltung Gebrauch

gemacht haben, entsprechende Anwendung.

Zulassung von Ersatzkassen.

Wie im RAB1. S. IV 131 bekanntgegeben wird,
hat der RAM. auf Grund der ihm durch das

(i. Qber die Zulassung von Ersatzkassen der

KV. vom 5. Dezember 1933 (RGBl. I S. 1037)
gegebenen Ermächtigung neben der VWA.-

Kasse (vgl. VZ. 1934 Nr. 9 S. 128) mit Wirkung
vom 1. April 1934 noch als Ersatzkassen zu¬

gelassen: die DTV.-Kasse, Berufskrankenkasse

der Techniker, die DWV.-Kasse, Berufskranken¬

kasse der Werkmeister, die Geda-Kasse, Berufs¬

krankenkasse der Büro- und Behördenangestell¬
ten, die DHV.-Kasse, Berufskrankenkasse der

Kaufmannsgehilfen.
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NichtVorliegen von

Ire t bei einem Arbeitslosen beendet

ssen vorher entstandenen Kranken¬

idanspruch nicht.

Praxis war bisher die Frage umstritten,

inen Arbeitslosen, der innerhalb der ersten

hen des Alu.bezuges arbeitsunfähig er-

ukte, bei Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit
LL) das Krankengeld (KG.) auch nach Ablauf

h Wochen weiterhin zustehe, wenn die auf

md des Art. 3 der VO. über die Höhe der

usw. vom 16. Juni 1932 (RGBl. I S. 305)

_

* nommene Prüfung ergab, daß Hilfsbedürf-

Lfkeil nicht vorliegt. Weil das NichtVorliegen

>n Hilfsbedürftigkeit den Anspruch auf Alu.

illen läßt, wurde teilweise angenommen, daß

it Rücksicht auf $ 120 AVAVG. nach Ablauf

6. Woche auch der Anspruch auf KG. ent-

.. chend wegzufallen hat. In der VZ. 1933

204 und 297, 298 ist dagegen die Ansicht ver-

eten worden, daß § 120 AVAVG. nur die

M 5 h e
,
nicht aber die Dauer des KG.bezuges

einflusee und demzufolge auch bei Nichtvor-

gen von Hilfsbedürftigkeit das KG. über die

Woche nach Beginn des Alu.bezuges bis zum

\l>Iauf der geset; - oder satzungsmüßigen Dauer

itei zugewähren sei. Nunmehr hat sich auch

is RVA., und zwar in einer E. vom 25. Januar

1034 (AN. 1934 S. 132) mit dieser Frage be¬

wältigt. Es ist ebenfalls zu der Auffassung
kommen, daß durch die Feststellung de

NichtVorliegens der Hilfsbedürftigkeit auf Grund

oben erwähnten VO. vom 16. Juni 1932 der

i her entstandene Anspruch des Arbl. auf

KG, nicht berührt wird.

dei lirgriindun? zu seiner E. führt das RVA.

dal nach § 11? >at/ 2 AVAVG, für die KV. der

»eitslosea die Vorschriften der RVO. gelten, soweit

W WG. nidits Abweichendes rorsdireibt. Dabei

: nach § 118 Abs. 1 Satz 1 AVAVGL soweit es sidi

ii dir Hechte und Pflichten aus der KV. handelt, an

Stelle der v.Pflichtigen Resdiüftigi»ng der Bezug
Hauptunterstüt/unjr. Hinsichtlich der Dauer der

l< istungen enthalt das A^A^C eine von der

.'»weichende Vorschrift nicht. Insbesondere be-

¦ !it sich § 120 AVAVG.. wie bereits in der K. 3764

\ 1W0 S. IV 257, EuM. Bd. 27 S. 264 Nr. 106) aus-

4«i*irt ist nicht auf die Dauer, sondern nur auf die
• des KG.es« Somit bestimmt sich die Dauer des

• Im zuges auch bei den nach dem AVAVG, pe^en

inkheil Versichertes nach den Vorschriften der RVO.

h «lusen entsteht der .Anspruch auf Krankenhi.re

durch die Tatsache der Erkrankung wahrend der

iirdschaft für die volle gesetzliche oder satzungs-

ze I nterstützungsdauer. Nachträglidie \ eränA
• ii des Versicherungsverhältnis vermögen den

i.il entstandenen Anspruch grundsätzlich nicht mehr

!>? rühren. Deinentspre^i^na hat das RVA. in cler

«61 (AN 1930 S. I\ 426, KuM. Bd. 28 S. 82 Nr. 35)
talal eines Falles r dem der gegen Krankt
cherte arbeitsunfähig erkrankte Kläger bei weiter-

• h«nder AI', aus der Arbeitsloseafttrsorge attajp
den war. ausgesprodien. dafi durdi dea Wegfall
HauptUnterstützung dei vorher entstandene \n-

id i \rbl. auf KH nicht berührt wird D,

¦ udi für die Falle der vorliegendes \rt,

deaea wahrend des Besaget des Mi.es die Hilf9-

irftigkeit des Arbeitslosen auf Grund der VO, rom

Juni 1932 verneint i-t. Würde der Arbl.. der b»

r tuf CtrunrJ dieser \<>rs<iirift vorgenommenen Prü-

ali nicht hilfsbedttftig anansehea Ist, nunmehr

KG. mehr zu beanspruchen haben, so würde ihm

da er für die Dauer des Nichtvorhegens
Hilfsbedürftigkeit kein» Alu. erhalt, weder »»in

ru<h aus der KV. der Arbeitslosen, noch aus der

!bst zustehen. Er würde somit im Wider-

ruch zu dem Grundgedanken der *§ 89, 118 und 120

schlechter gestellt sein, als es der lall wäre,

er wahrend des Bestehens des v.pfliditigen &

ftignngsyerhältnisses al» Kassenmitglied erkrankt
I>i«-^e hrwägungen veranlafiten das RVA

,
die

beklagte Kas- zur Zahlung d< satzungsmaßigeu
KG.es zu verurteilen.

lieber die Höhe des in solchen Fällen weiter¬

zugewährenden KG.es spricht sich die E. nicht

aus. Die Verurteilung* zur Zahlung- des „sat-

zungsmäfiigen" KG.es gibt keine näheren An¬

haltspunkte. Wir halten zu dieser Frage an der

in VZ. 1933 S. 298 vertretenen Auffassung fest,
daß in sinngemäßer Anwendung- der E. des

RVA. vom 4. März 1930 (AN. 1930 S. IV 257)
die Höhe des KG.es sich nach der vorher be¬

zogenen Alu. zu richten hat.

Krankengeld für den 1. Mai.

In VZ. 1934 Nr. 8 S. 116 hat Haberlandt

dargelegt, daß der nationale Feiertag des deut¬

schen Volkes, der 1. Mai, auf Grund des G.

über die Feiertage vom 27. Februar 1934 (RGBl.
I S. 129, vgl. auch VZ. 1934 S. 75) zum staatlich

allgemein anerkannten Feiertag geworden ist.

Bei Niederschrift der Ausführungen von H. war

eine Vorschrift über Bezahlung der am 1. Mai

ausfallenden Arbeitszeit nicht mehr vorgesehen.
Daraus zog H. die damals zutreffende Folge¬

rung, daß der 1. Mai kein „Feiertag besonderer

Art", wie ihn das RVA. in seinem Bescheid vom

9. Juni 1933 (VZ. 1933 S. 227) bezeichnete, mehr

sei, deshalb als Feiertag im Sinne des § 183

Abs. 2 RVO. zu gelten habe, für den somit,

falls an ihm die Arbeitsunfähigkeit (AU.) endet,

Krankengeld (KG.) nicht zu zahlen ist.

Die Rechtslage, auf die sich diese Ansicht

stützte, hat sich inzwischen geändert. Durch

G. über die Lohnzahlung am nationalen Feier¬

tag des deutschen Volkes vom 26. April 1934

(RGBl. I S. 337) ist bestimmt worden, daß, wenn

der 1. Mai auf einen Wochentag fällt, für die in¬

folge des Feiertags ausfallende Arbeitszeit, so¬

weit nicht Tarifordnungen oder Betriebsordnun¬

gen oder Dienstordnungen im Sinne des § 10

des G. zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen

Verwaltungen und Betrieben die Bezahlung aus¬

fallender Arbeitszeit an Wochentagen vorsehen,

der regelmäßige Arbeitsverdienst zu zahlen ist.

Das G. ist mit dem 1. Mai 1934 in Kraft getreten.

Der RAM. ist ermächtigt, zur Durchführung
und Ergänzung dieses G. Rechtsverordnungen

und allgemeine Verwaltungsvorschriften zu er¬

lassen. Damit ist für den 1. Mai 1934 und für

die Zukunft die gleiche Rechtslage geschaffen,
wie sie im Vorjahr durch die VO. zur Durch¬

führung des G. über die Einführung eines Feier¬

tages der nationalen Arbeit vom 20. April 1933

(RGBl. I. S. 212) gegeben war. Dadurch, daß die

am 1. Mai 1933 ausfallende Arbeitszeit grund-
itzlich zu bezahlen ist, hat dieser Feiertag auch

in diesem Jahre wie in der Folgezeit seinen

Charakter als „Feiertag besonderer Art" b<

halten. Auf ihn findet deshalb die Rechtsauf-

issunp, wie sie das RVA. in dem erwähnten

scheid vorbehaltlich einer E. im Rechtszu^

vertrat, weiterhin Anwendung. Danach ist der

1. Mai nicht als ein staatlich allgemein aner¬

kannter Feiertag im Sinne des § 1S3 Abs. 2

RVO. anzusehen« In Fällen, in denen die AU.

am 1. Mai endet« ist demzufolge entgegen der

durch Aenderung der Rechtslage überholten

Auffassung von H., ungeachtet der Vorschrift

des S 183 Abs. 2 RVO. Kr iuch für diesen

Tag zu zahlen.
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Wünschenswert wäre allerdings, wenn das RVA.

durch einen ihm vorgetragenen Streitfall Ge¬

legenheit erhielte, in einer E. die Frage grund-
atzlich und verbindlich zu klären. Besser wäre

in. E. noch, wenn der RAM. auf Grund der ihm

rteflten Ermächtigung die Krankengeldzahlung
tür den 1. Mai in einer von ihm zu erlassenden

1 )urchführungs~ oder I:rgänzungs-VO. regeln
und damit die in dem 1 heid eles RVA. ver¬

tretene Ansicht zur zwingenden Vorschrift er¬

heben würde. Lk.

Hausgeld in der Krankenversicherung«

jf-w/ihrt eine Kk. einem Versicherten, der bis¬

her Angehörige ganz oder überwiegend unter¬

sten hatte, K i a n k e n h a u s p t 1 e g e
,

so

muß sie ihm nach § 186 RVO. ein Hausgeld

(MG.) in Höhe des halben Kdes zahlen.

Anspruch auf dieses HG. kann der Versicherte

nur erheben, wenn er bisher, d. h. bis vor

seiner Erkrankung diese Unterhaltspflicht er¬

füllt hatte. Liegt zwischen der Gewährung des

Unterhalts und der Erkrankung schon eine

längere Zeit oder ist die Unterhaltspflicht (z. B.

durch die Geburt eines Kindes) erst nach dem

Beginn der Krankenhauspflege eingetreten,
dann kann ein Anspruch auf HG .nicht geltend
gemacht werden.

Der Unterhalt muß Angehörigen gewährt
worden sein. Als Angehörige gelten neben

dem Ehegatten und den Kindern alle Personen,
die mit dem Versicherten nach den §§ 1589,
1 >90 BGB. verwandt oder verschwägert sind.

Dam gehört aber nicht eine Verlobte oder ein

Verlobter. Hat der Versicherte bisher eine Ver¬

lobte unterhalten, dann ist ihm auch kein HG.

ZU zahlen, wenn diese Verlobte während der

Krnnkenhauspilege seine Ehefrau wird (E. des

RVA., AN. 1929 S. 297). Dagegen gehören zu

diesen Angehörigen uneheliche Kinder des Ver¬

sicherten, wenn seine Vaterschaft feststeht (I:.
des RVA., AN. 1927 S. 243).
Eine weitere Voraussetzung zum Bezüge des

HG. ist, daß der Versichorte Angehörige ganz
oder überwiegend unterhalten hatte. Er

muß also mindestens mehr als die Hälfte der

Unterhaltskosten bestritten haben (E. des RVA.,
AN. 1915 S. 38h). Sind mehrere Angehörige
an der Aufbringung des Unterhalts beteiligt ge¬

wesen, dann ist das Einkommen dieser Fa¬

milienmitglieder gegenüberzustellen und abzu¬

wägen, ob der Versicherte auf Grund seines

Einkommens tatsächlich den ganzen oder über¬

wiegenden Unterhalt bestreiten konnte (vgl.
Hahn-Kühne Anm. 1 zu § 186).

Maßstab für die Höhe des HG« ist das Kran¬

kengeld (KCL) du Versicherten. Infolge¬
dessen kann HG. nur gezahlt werden, wenn

und soweit dem Versicherten ein KG. zusteht.

Wer kernen Anspruch auf KG. besitzt (Lehr¬
linge ohne Entgelt, unständig Beschäftigte im

Falle des $ 452, landwirtschaftlich Beschäftigte
im Falle des $ 420), kann auch kein HG. er-

dteit Wer nach § IS* Abs. 1 RVO. für die

ersten drei Tage» der AU. kein KG. beziehen

nn, hat auch kein Recht, für diese Tage die

Zahlung eines H u fordern (vgl. Hahn-Kühne

Anm. 4 zu § 1S6). Dementsprechend läßt der

jj 189 Abs. 1 RVO. neben dein KG. auch das

HG. ruhen, wenn und soweit der Versicherte

während der Krankheit Arbeitsentgelt erhalt.

HG. in Höhe des halben KG.es ist jedoch nach

§ 216 Abs. 1 RVO. zu zahlen, wenn ein Ver¬

sicherter während einer Untersuchung s

haft oder des Aufenthalts in einer Straf¬

anstalt, einem Arbeitshaus, in Siche¬

rungsverwahrung oder in einer Fürsorge-
ei Ziehungsanstalt durch eine Krankheit arbeit

unfähig wird.

Während das HG. aus § 186 RVO. erst zu ge¬

währen ist, wenn der Versicherte Angehörii
überwiegend unterhalten hat, muß das HG. aus

$ 216 RVO. schon gezahlt werden, wenn aut

den Versicherten nur ein Teil dieser Unter¬

haltskosten entfällt. Das ist eine wesentlich«

Milderung der Bezugsbedingungen, die aller¬

dings wieder durch eine erhebliche Erschwe¬

rung ausgeglichen wird. Der § 216 RVO. ver¬

langt nämlich, daß der Versicherte die Unter¬

haltskosten aus seinem Arbeitsverdienst

bestritten hat, eine Bedingung, die aus dem

§ 186 RVO. entfernt worden ist, so daß das HG.

bei einer Krankenhauspflege bezogen werden

kann, wenn der Versicherte Angehörige au-

einer Pension, Rente, Alu. oder aus anderen

Einnahmequellen unterhalten hatte.

Gewährt eine LandKk. oder AOKk. nach den

§§ 429, 435 RVO. landwirtschaftlich Beschäf¬

tigten und Hausgehilfen Krankenhauspflege al<

erweiterte Krankenpflege, dann

muß sie, wie aus dem § 432 Abs. 1 RVO. her

vorgeht, durch die Satzung bestimmen, ob und

in welcher Höhe den Versicherten neben dei

Krankenhauspflege HG. zu gewähren ist. Fehlt

in der Satzung eine derartige Bestimmung, dann

steht den Versicherten in diesen Fällen ein

HG. nicht zu.

Muß dagegen einem Hausgehilfen auf Grund

des $ 437 RVO. außerhalb der erweiterten

KPfl. Krankenhauspflege gewährt werden, dann

ist während und neben dieser Krankenhaus-

J)flege ein HG. nicht zu zahlen. Auch di<

Cassensatzung kann diesen Anspruch nicht

schaffen (vgl. VZ. 1934 S. 79).
Sind die Voraussetzungen der VO.en vom

8 Dezember 1931 und vom 19. Oktober 193.

>rhanden, dann kann die Satzung nach § 194

Ziff. 1 RVO. das HG. allgemein auf zwei

Drittel des KG.es und für Versicherte mit

mehr als einem Angehörigen durch Zuschläge
erhöhen. Der Zuschlag darf 5 v. H. d«

Grundlohns für jeden weiteren Angehörigen
nicht übersteigen. HG. und Zuschläge zusam¬

men dürfen das satzungsmäßige Krankengeld
nicht überschreiten.

Ist das HG. durch die Satzung allgemein aut

zwei Drittel des KG.es festgesetzt, das KG. aber

nicht erhöht worden, dann beträgt das HG.

zwei Drittel des gesetzlichen KG.es. Hat

die Sateung aber auch das KG. erhöht, dann

beträgt das HG. zwei Drittel des satzungs¬

mäßigen KG.es. Werden Zuschläge zum HG.

gewährt, dann dürfen HG. und Zuschläge nicht

das satzungsmäßige KG. übersteigen.
Gewährt die Satzung auch Zuschläge zum KG..

dann sind beide zusammenzurechnen. Der sich

daraus ergebende Betrag bildet die Höchst¬

grenze für HG. und Zuschläge (vgl. Bültmann,

VZ. 1930 S. 4S6).
ewährt eine Kk, KG. und HG. in gesetzlicher

Höhe, zum KG. für die Ehefrau einen Zuschla
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10 v. H. und für jedes Kind einen Zuschlag
5 v. H. des Grundlohns, zum HG. einen

hlag von 5 v. H. des Grundlohns, dann

ibt sich für einen Versicherten mit einer

n und zwei Kindern bei einem Grundlohn

8 RM. folgende Berechnung:

Krankengeld
Hälfte des Grundlohns .... 4,—RM.
(hlag für die Ehefrau 10 v. H.

. . 0,80 RM.

schlage für die Kinder 2mal 5 v. H. 0,80 RM.

zusammen 5,60 RM.

Hausgeld
den ersten Angehörigen darf ein Zuschlag

it gewährt werden, nur für jeden wei te¬

il Angehörigen ist ein Zuschlag zu zahlen.

mzufolge ergibt sich als HG.
Hälfte des KG.es 2 — RM.

hlag für die Ehefrau fällt aus . .

— RM.

«hläge für die Kinder 2mal5v. H. 0,80 RM.

zusammen 2,80 RM.

Walter Sommer, Berlin.

Verpflichtung der Krankenkasse zur

Gewährung von Krankenhauspflege an

eine Wöchnerin.

r Bevölkerungspolitik wird im nationalsozia¬
listischen Staat eine weit höhere Bedeutung bei¬

nessen als in vergangenen Zeiten. Die Er-

hung und Sicherung des Bestandes der

tion und des Volkstums gehört zu den vor-

hmsten Aufgaben des neuen Staat« Von
? •dem Deutschen wird Verständnis dafür ge-

N it, daß die Bekämpfung des erschrecken-

n Geburtenrückganges eine anbedingte Not-

ndigkeit ist, zumal die Bevölkerungsstatistik
t, daß der Rückgang der Geburten ein

lmäßiger, starker und zunehmender ist.

Nicht zuletzt sind daher auch die Kranken¬
der und die Kk.en berufen, an der Lösung

di( wichtigen Problems mitzuarbeiten. G

e sie als wichtige sozialpolitische Einrich¬

ten werden schon jetzt alle Maßnahmen
tieften müssen, um fördernd und helfend — im

Rahmen der bestehenden Gesetze — einzu-

reifen. Die schutzbedürftige Bevölkerung —

¦r also in erster Linie die Wöchnerin —

larf ganz besonderer Unterstützung.

?n diesen hohen Gedanken ausgehend, hat
• inem Einzelfalle das VA. Köln-Stadt (E. vom
Dezember 1933 — I 311/33 —) die Kk., die

h zur Uebernahme der entstandenen Kosten
eine Wöchnerin weigerte, zur Leistung

er Kosten verurteilt. In der Begründung
E. sind ganz besonders die bevölkerungs-

litischen Gesichtspunkte ausschlaggebend ge-
sen. handelte sich um eine Wöchnerin,

I leberweisung in ein Krankenhaus er-

rlich wurde, weil ein chirurgischer Ein-
ilf (Kaiserschnitt) notwendig war. Selbst der

.andelnde Arzt erklärte die Aufnahme als
d erforderlich, zumal Lebensgefahr für

rtter und Kind vorliege. Die Kosten der

wöchigen Pflege im Krankenhaus beliefen
h auf etwa 100 RM. Mit der Begründung,

die Krankenhauspflege eine Kannleistui
lehnte die Kk. die Uebernahme der ge-

riten Kosten ab, zumal es an der erforder¬

lichen vorherigen Genehmigung des Vorstandes
fehle und auch eine ärztliche Bescheinigung
nicht innerhalb von drei Tagen — wie vorge¬
schrieben — der Kk. zugegangen sei. Nach

Angabe des Arztes ist die Bescheinigung über
die dringende Notwendigkeit der Krankenhaus¬
aufnahme rechtzeitig ausgestellt worden, und
der Ehemann der Wöchnerin will sie an die
Kk. sogleich weitergeleitet haben. Indessen be¬

hauptet die Kk., die in Frr.ge kommende Be¬

scheinigung erst mit der Rechnung des Kran¬
kenhauses erhalten zu haben. Es konnte ilu
nicht bewiesen werden, daß die ärztliche Be¬

scheinigung rechtzeitig bei ihr eingegangen war.

Dennoch führt das VA. aus, daß es nicht an¬

gängig sei, aus reinen formalen Gesichts¬

punkten heraus die Krankenhauskosten zu ver¬

weigern. Der ablehnende Standpunkt der Kk.
kann weder mit dem sozialen Geist und Sinn
der RVO., noch mit den heutigen Rechtsauf¬
fassungen über die Aufgaben der sozialen V.
in der Bevölkerungspolitik vereinbart werden.

Wegen der bestehenden Lebensgefahr für
Mutter und Kind war die Krankenhausein¬

weisung dringend erforderlich. Es ist auch

festgestellt worden, daß jedenfalls eine absicht¬

liche oder grobfahrlässige Unterlassung der

rechtzeitigen Meldung nicht vorgelegen hat.

Hinter den dringenden Lebensbedürfnissen dei

Angehörigen eines Kassenmitgliedes — so führt
das VA. weiter aus — müßten die fiskalischen
Intei essen der Kassenverwaltung zurücktreten,
denn der Zweck der Kk. sei nicht die Ein¬

haltung und Erfüllung formaler Ordnungsvor¬
schriften, sondern die Gewährung von Leistun¬

gen in den notwendigen Fällen. Die Bevölke¬

rungspolitik des Nationalsozialismus fordert ge¬
bieterisch eine starke und entschiedene Unter¬

stützung derjenigen Familien, die bei Geburts¬
fällen der Hilfe bedürfen. Die Begründung de

Kassenvorstandes, die Krankenhauspflege sei

eine Konnleistung, zu der die Kk. nicht ver¬

urteilt werden könne, läßt das notwendige Ver¬
ständnis für bevölkerungspolitische Dinge im

neuen Staat in dem vorliegenden Falle ver¬

missen. Daran ändere auch der Umstand

nichts, daß die genannte Meldung angeblich
nicht rechtzeitig eingegangen sei. Schließlich
können hierbei verfahrensrechtliche Bedenken

nicht ausschlaggebend sein. Auf der vierten

Reichstagung des Bundes nationalsozialistischer

deutscher Juristen ist von den maßgebenden
Stellen der leitende Gesichtspunkt „Recht istr

was dem deutschen Volke nutzt" mit allei

Schärfe herausgestellt worden; die Anwendun
dieses Gesichtspunktes sei hier geboten. Posi¬

tive Rechtsnormen würden auch dadurch in

keiner Weise vei letzt. Die Frage, ob die Kk.

bei der Ablehnung der Krankenhauspflege
richtig und pflichtgemäß gehandelt hat, sei zu

meinen. Formale Bedenken mußten gegen¬

über dem eindeutigen und einlachen Tatbestand

in den Hintergrund treten, so daß die Kk. für

verpflichtet zu hten war, di ntstandenen

Krankenhauskosten zu übernehmen« St.

Erweiterte Krankenpflege
für Hausgehilfen«

Gegenüber anderen Krankenversicherten haben

die Hausflrehilfen unter bestimmten Umständen
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höhten Leistungsanspruch vegen d

Kk. in Gestalt der „erweiterten KranTkenpfleg

<S 437 RVO.). DM die Hausgehilfen eine Ver-

su hertengruppe ind, deren Beiträge er-

lahruni? näß das VersicherungsWagnis nicht

Wecken, ist diese Bestimmung von großer Be¬

deutung für die Kk.en.

Wir mü ¦ zuerst prüfen, welche Personen

berhaupt von der Bestimmung erfaßt werden.

Das Gesetz spricht .usdrücklich nur von

„Hausgehilfen". Von vornherein sind also alle

Hausangestellten von der Bestimmung

irsgenomrnen. Zu den Hausgehilfen gehören
also nicht che Personen, die mit hauswirtschaft¬

lichen Diensten höherer Art beschäftigt
werden. Hiernach haben keinen Anspruch auf

erweiterte Krankenpflege die Haushälterinnen,

Wirtschafterinnen, Kinderpflegerinnen, Haus¬

lehrer und ähnliche. Natürlich kann aber die

Kk. auch ihnen die erweiterte Krankenpflege
<KPfl.) freiwillig gewähren. Aber auch die

Hausgehilfen haben nicht alle Anspruch auf

die erweiterte KPfl. Sie müssen noch außer¬

dem „in die häusliche Gemeinschaft" des

DienstlxTechtigten aufgenommen sein. Zur

häuslichen Gemeinschaft in diesem Sinne ge¬

hört unbedingt auch, daß der Hausgehilfe bei

dem Dienstberechtigten sich nicht nur tags¬

über aufhält, sondern daß er auch nachts bei

ihm wohnt. Das ergibt sich aus dem ganzen

Zusammenhang der Bestimmungen. Haus¬

gehilfen, die außer dem Hause des Arbeit¬

gebers (Arbg.) eine Schlafstelle haben, können

also ebenfalls keinen Anspruch auf die er¬

weiterte KPfl. geltend machen. Dasselbe gilt
für bereit entlassene Hausgehilfen, die als

Weiterversicherte oder auf Grund des § 214

RVO. die Hilfe der Kk. beanspruchen.

Als „erweiterte KPfl." wird nach § 429 RVO.

Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus

odst einer ähnlichen Heilanstalt gewährt. Diese

Leistung tritt an Stelle der IvPfl. und des

Krankengeldes. Sie gilt als Regelleistung. Aus

dieser Bestimmung ergibt sich ohne weiteres,

daß das Sonderrecht der Hausgehilfen nur im

Falle cler Krankheit geltend gemacht wer¬

den kann. Wöchnerinnen und Schwangere, die

nicht gleichzeitig krank im Sinne der KV. sind,

haben keinen Anspruch auf erweiterte KPfl.

Sie erhalten nur die bei der Kk. eingeführten
Leistungen der Wochenhilfe. Da die erweiterte

KPfl. als Regelleistung gilt, kann sie von der

Kk. weder verweigert noch beschränkt werden.

Auch kann die Kk. sie nicht durch eine Be¬

stimmung der Satzung aus der Welt schaffen.

Eine solche Bestimmung dürfte gar nicht ge

nehmigt werden und wäre, wenn etwa die

(ienehmigung doch erfolgt ist, nichtig.

Gewährt wird die erweiterte KPfl. „in einem

Krankenhaus oder einer ähnlichen Heilanstalt".

Hier entsteht die Frage, ob etwa die Kk. die

Anstalt ron sich aus bestimmen kann. Wenn

man sich den § 1S4 RVO. in seiner neuen

Passung ansieht, dann könnte es scheinen, als

ob die Kk. auf die Wahl des Krankenhauses

keinen Einfluß hätte, denn dort ist bestimmt:

„Dem Berechtigten stellt die Wahl unter den

Krankenhäusern vorbehaltlich des § 371 frei."

Aber diese Bestimmung gilt nur für die Kran-

kenhauspflet' die nui in „Krankenhäusern"

gewahrt werden kann. Hier handelt es sich

ber nicht um Krankenhauspflege, sondern um

erweiterte KPfl., und diese kann nicht nur in

einem Krankenhause, sondern auch in einer

„ähnlichen Heilanstalt" gewährt werden. Die

erweiterte KPfl. unterscheidet sich von der

Krankenhauspflege also nicht nur durch ihre

Bezeichnung, sondern auch durch ihren Inhalt.

Daraus aber muß man schließen, daß die Be¬

stimmung über die freie Krankenhauswahl im

§ 184 Abs. 5 RVO. nicht für die erweiterte

KPfl. gilt. Meines Erachtens ist danach die

Kk. in der Wahl der Anstalt frei.

Das ist nun aber sehr wichtig, denn von der

Wahl der Anstalt hängt unter Umständen die

Möglichkeit ab, den Kassenhaushalt in Ord¬

nung halten zu können. Die Kk. ist berechtigt,
die erweiterte KPfl. durch die Krankenhäuser

zu gewähren, die sie zu den günstigsten Be¬

dingungen durchführen. Sie braucht überhaupt
kein Krankenhaus mit der Durchführung zu

betrauen, sondern kann dafür eine andere An¬

stalt, z. B. ein sogenanntes Leichtkrankenhaus

wählen. Freilich muß sie darauf achten, daß

alles, was zur Behebung der Krankheit not¬

wendig und erforderlich ist, auch in der ge¬

wählten Anstalt geschieht. Das ergibt sich

schon aus dem § 182 Abs. 2 RVO., der einen

allgemeinen Grundsatz aufstellt und infolge¬
dessen auch für die erweiterte KPfl. gilt.
Die erweiterte KPfl. wird nur auf Antrag ge¬

währt. Wird der Antrag nicht gestellt, dann

ist die Kk. zur Gewährung nicht verpflichtet.
Sie kann in diesem Falle den Hausgehilfen

auch nicht zwingen, sich in das Krankenhaus

oder eine ähnliche Anstalt zu begeben. Der

Antrag kann sowohl von dem Hausgehilfen

wie von dem Dienstberechtigten, d. h. dem

Arbeitgeber, gestellt werden. Andere Personen

können den Antrag nicht stellen. Auch die

Fürsorgebehörde, an die sich etwa der Haus¬

gehilfe gewandt hat, kann es nicht, ebensowenig
die Gesundheitspolizei, die etwa, weil es sich

um eine übertragbare Krankheit handelt, oder

der Kranke gemeingefährlich ist, den Haus¬

gehilfen zwangsweise in eine Anstalt einge¬
liefert hat. Die Kasse braucht nun dem Antrag
auch nicht ohne weiteres stattzugeben. Sie

muß die erweiterte KPfl. nur dann gewahren,
wenn entweder die Krankheit ansteckend ist,

oder wenn der Hausgehilfe nach der Art der

Krankheit in der häuslichen Gemeinschaft nicht

oder nur unter erheblicher Belästigung des

Dienstberechtigten behandelt oder verpflegt
werden kann. Das sind freilich sehr dehnbare

Begriffe. Ob eine Krankheit ansteckend ist

oder nicht, läßt sich allerdings höchst einfach

durch das Zeugnis des behandelnden Arztes

beweisen. Bejaht dieser die Frage, dann muh

die Kasse den Antrag genehmigen, und zwai

auch dann, wenn der Hausgehilfe nicht arbeits

unfähig ist. Die §§ 429 und 437 RVO. sind

nämlich nicht auf den Fall der Arbeitsunfähig¬
keit beschränkt; auch arbeitsfähig Krank

werden von ihnen erfaßt. Anders ist es mit

den übrigen Bestimmungen. Ob der Krank

überhaupt nicht oder nur mit erheblicher Be¬

lästigung behandelt oder verpflegt werde

kann, elas hangt im wesentlichen von den

Urteil des Arbg. ab. Nachzuprüfen sind dessei

Behauptungen kaum. Man muß im neuer
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iitschland selbstverständlich von dem Arbg.
rlangen, daß er seine Behauptungen nach

^faltigster Prüfung und mit größter Ge~

enhaftigkeit aufstellt. Er muß auch der

ltsache sich bewußt bleiben, daß der neue

das Arbeitsverhältnis als ein gegen-

iges Treuverhältnis ansieht, das auch dem

!>g. Pflichten auferlegt, die über die bloße

riedigung des Lohnanspruches hinausgehen.
> diese Pflichten offensichtlich verletzt wer¬

den, sollte die Kk. nicht davor zurückscheuen,

von die zuständigen Stellen, insbesondere

r Arbeitsfront, zu unterrichten,

en gewissen Schutz genießt die Kk. in den

len, in denen der Arbg. den Antrag auf er¬

weiterte KPfl. gestellt hat. Sie kann in ihrer

Satzung bestimmen, daß ihr der Arbg. aus dem

Lohnanspruch des Versicherten einen Ersatz

leistet. Hat die Satzung keine Bestimmung
dieser Art getroffen, dann entfällt allerdin^
auch der Ersatzanspruch der Kk. Der Ersatz¬

anspruch besteht, wie gesagt, nur, wenn der

Antrag von dem Dienstberechtigten gestellt
worden ist, und auch dann nur, wenn es sich

um keine ansteckende Krankheit handelte. Ais

Ersatz ist der Wert der freien Verpflegung
und Wohnung zu erstatten, die dem Haus¬

gehilfen von dem Arbg. zu gewähren ist, und

zwar für die im § 617 BGB. vorgesehene Dauer.

Ernst Hilgenbrink, Berlin.

RECHTSPRECHUNG

Die Arbeitslosenunterstützung tritt an

die Steile des Erwerbs aus Arbeit (vgl.

§ 118 AVAVG.) und ist diesem Erwerb voll¬

kommen und in jeder Beziehung gleich¬
zustellen. Wird daher ein Arbeitsloser

durch die Handlungsweise eines Dritten

arbeitsunfähig und ist der Dritte zum

Schadenersatz verpflichtet, so erstreckt

sich die Schadenersatzpflicht auf den Er¬

satz der infolge der Arbeitsunfähigkeit
ausfallenden Ar beitslosenunterstützung

(vgl. §§ 88,89 AVAVG ). Hat die Kranken¬

kasse, bei der der Arbeitslose versichert

war, auf Grund der Arbeitsunfähigkeit

Leistungen gewährt, so gehtderSchaden¬

ersatzanspruch des Arbeitslosen gegen

den Schädiger gemäß § 1542 RVO. auf

sie über.

des OLG. Darmstadt vom 11. Januar 1933 —

II 10/32 —.)
Vi- dei Gründen. Zwei Mitglieder der klagenden Kk.

ii 29. Mai 1930 auf der Straßenbrücke zwischen M.

i K von einem Autobus der Autoverkehrsgesellschaft
dessen Fuhrer der Kraft Wagenführer Kn. •rar, vcr-

Hnrden. Die Kk. hat ihnen di« tgUUgsmäfligen

njfen für Krankenpflege, Unterhalt im Kranken-

is, Krankengeld (KG.) unJ Taschengeld gewährt und

die Beklagten, nämlich den Kraftwageiiführer Kn.
1 die Autoverkehri halt \V., gemaif 5 r>42 RVO.

1

Zahlung1 dieser Beträge in Anspruch genommen. Die

klagte! nahen die Forderest insofern bestritten, als

den geforderten Beträgen KG. und Taschengeld ent-

«ii ist. Auf KG. und Taschengeld hatten die beiden
• Ixten gegen die Schaden verursach er keinen An-

h; ein solcher Anspruch könne also nicht auf die

ii übergehen. Frberdies seien die beiden Ver¬

den /ur Zeil des Unfal i arbeitslos gewesen und

D deshalb keinen Verdieastausfall gehabt, auf den

das KG hätte verrechnet werden können Die Kk.

die Ausführungen der Beklagten bestritten. Alle

»rüche seien auf sie übergegangen, also a*fh die

inspriiebe wegen des Verdienstansfalles, für den

l wahrt werde. Die Arbeitslosenunterstützung
Arbeitsfähigkeit voraus, der \nspruch auf

kl Unfähigkeit (AU Bei durch den l n-

ii Anfällig geworden, infolgedessen \es \n-

auf Alu. ver! rechtlich

Schaden, den Seh. g< die Schadenverursach«

Itend machen könne, und dieser Ansprach - auf

Klägerin übergegangen.

Dei Anspruch auf Alu. beruht auf dem \Y\\<

Spruch auf Alu. hat ($ wer arb big
billig, aber unfreiwillig arbeitslos im. Was um»

ubeitsf i verstehen ist, sagt s i ().

rden Empfänger der Alu. durch Krankheit ai

•big, so erlischt der Ansprudi auf Alu. für die

Zeit, in welcher der Arbeitslose KG. oder (ine Ersatz«

leistung erhalt (§ 88 Abs. 2, § S<) a. a. ().). Die Ver¬

sicherung (V.) des Arbeitslosen (Arbl.) gegen Krankheii

beruht auf § 117 des AVAVG*« wonach der Arbl. «rührend

des Be/ugs der HauptunterStützung für den Fall der

Krankheit \ ersichert ist. Fs gelten die Vorschriften der

1FYO. über Pflichtversicherte mit den Abweichungen, die

sich im wesentlichen daraus ergeben, dafi der Arbeitslose

tatsächlich in keiner v.pflichtigen Beschäftigung steht.

Nach $ HS des AVAVG. tritt an die Stelle der v.pflichti¬

gen Beschäftigung der Bezug der Hauptunterstützung.

Der Bezug der llauptunterstützung ist also einer v.Pflich¬

tigen Beschäftigung — in Beziehung auf die V. für den

Fall der Krankheit — gleichgestellt. Nicht nur, daii

§ 118 AVAVG. diese Gleichstellung ausdrücklich aus¬

spricht, sie ergibt sich auch — Spiegelbild - aus § W

AVAVG,, wonach der Anspruch auf die Leistungen cler

AlVers. im Falle der Krankheit wegfällt, nämlich dann,

wenn die Krankheit auch die v.pflichtige Beschäftigung

Unmöglich machen würde; nur in solchem Falle wäre

KG. zu gewähren, während sonst nui Heiluugskostei

gewährt werden.

Diese Vorschriften haben aber nicht nur die Bedeutung
positiv-rechtlicher Bestimmungen, sondern sie sin«! der

Ausfluß eines Grundgedankens jeder V. p:e^en Güter-

Verlust, der so ausgesprochen werden kann, dafl die

I eistung des Versicherers aus der V. an die Stelle des

Gutes tritt, geren dessen Verlust der Versicherte sich

durch die V. schützen wollte. Dieser Grundgedanke hat

auch in anderen Gesetzen seinen Ausdruck gefunden. El

.
auf die Bestimmungen der §§ IMS, 1046 BGB.

hinzu* I, wonach sich der Nießbrauch auf die V.«

summe erstreckt, und auf §§ 1127 ff. BGB., wonach die

V.summe für die Hypothek haftet, die auf der versicher¬

ten, aber untergegangenen Sache ruhte. Bei der Anwen¬

dung dieses Grundgedankens kann es keinen Unterschied

machen ob eine Sache gegen Verlust oder Beschädigung
versichert wird, oder Ob die V. gegen den V lust der

Arbeit und damit des aus Ier Arbeit gewonnenen F.r-

werbs und Lebensunterhalts schützen soll. Ohne grund-

itzliche Bedeutung ist es fernerhin, <d) es sich um eine

freiwillige, auf Vertrag beruhende V. oder um eine

PfliehtV. handelt, die ausschließlich auf GesetS beruht

und den Versicherten auch ohne oder sogar gegen sein«

Willen ergreift, und ob die V. ganz ausschließlich den

Versicherten schützen soll, oder oh sie daneben auch

der Allgemeinheit (etwa durch Minderung der Wohl

fahrtsl istea] dient und dienen soll. Hieram ergibt lieh

Mail die Alu. an die Sudle des Frwerbs aus Arbeit tri

i.nd nach nilgemeinen Rechtsgedanken, die aber auch in

dem \\ \\(, ihren klaren Ausdruck gefunden haben.

diesem Erwerb rollkommen und in allen Beziehungen
eichzustellen ist.

j. Dieser Erwerb hört in dem kugenblicfc auf in de

der Arbl. infolge Krankheit ar anfähig wird, I

tritt dann aber s Ier Anspruch so die <)Kk. au!

KG. und H und r nach den

/liehen Bestimmungen (§ 128 iYAVG.) in m

gleicher Höhe. Bein i »dich tritt also eine Muni

rung in dem Einkommen di rwerbslosen nicht ein.

Diese Imstande könnten den Gedanken nah' iß

der Erwerbslo n Anspruch auf :
i für unmoi

lieh | i an den Verursachet der Crant

keit, die ihre; den Wezfdll der Alu. In efuhrt

hat, deshalb nicht habe, weil ihm ein den in de -

Hinsicht nicht enta en sei, und eine andere N
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fallend« it, in der nur KPfl. gewahrt wird, auf

die Dauei des KG.bezuges bis zu 13 Wochen

nicht angerechnet wird. Bei solange fortdauern-

Ä \U. hat das Mitglied demzufolge bis zum

10, I r 1932 Anspruch auf KH. Ihre

Folgerung aus der E. 2201, daß für die Frist¬

berechnung der 1. Tag der AU. gilt, beruht auf

einem Irrtum. Nach der eindeutigen Fassung

des § 183 RVO. kommt dafür der 1. Tag &

KG.bezuges in Betracht

Bezug von Arbeitslosenunterstützung ist Vor¬

aussetzung für Anwendung des § 120 AVAVG.

Frage: Am 6. Februar 1934 erlitt ein Mitglied
unserer Kk. einen Betriebsunfall, hat aber, weil

anfane weder behandlungsbedürftig noch

arbeitsunfähig, bis 8. Februar 1934 gearbeitet.
Am 9. Februar 1934 wurde das Mitglied ent¬

lassen und meldete sich bei dem Arbeitsamt

arbeitslos. Pdf die Gewährung der Alu. bestand

eine Wartezeit bis 15. Februar 1934. Ab 16. Fe¬

bruar 1934 hätte der Versicherte Anspruch auf

Alu. gehabt Mit diesem läge wurde er vom

Arzt, bei dem ei seit 13. Februar 1934 in Be¬

handlung stand, arbeitsunfähig krank geschrie¬
ben. Kommt $ 120 AVAVG. t dann in Frage,

wenn mindestens 1 Tag Alu. gezamt

worden ist oder bereits schon im vorliegenden
Falle?

A ntwort s Nach §11/ AVAVG. ist der Ar¬

beitslose
,,
während des Bezuges'4 der Hauptunter-

ützung für den Fall der Krankheit versichert.

Pttf solche nach § 117 AVAVG. krankenver¬

sicherten Arbeitslosen schreibt § 120 AVAVG.

vor, daß als KG. derjenige Betrag gewährt wird,

den cler Arbeitslose als Alu. erhielte, wenn er

nicht erkrankt wäre. Anspruch auf Alu. hat

nach § S7 Abs. 1 Nr. 1 AVAVG. aber nur, wer

IL a. arbeit»f1hIg ist. Da in Ihrem Fall der

Versicherte an dem lag, mit dein der Anspruch
auf Alu. beginnen sollte, arbeitsun¬

fähig krank wurde, ist dieser Anspruch

mangels Voraussetzung der Arbeitsfähigkeit
nicht entstanden. Eine KV. nach § 117 AVAVG.

t demzufolge nicht zustandegekommen. Des¬

halb ist auch für Anwendung des $ 120 AVAVG.

kein Raum. Weil eine V. nach § 117 ff. AVAVG.

nicht vorlieft hat dl Versicherte nur dann

Anspruch aut Krankenhilfe, wenn er die Voraus¬

setzungen des $ 214 RVO. erfüllt hat. In einem

lchen Falle richtet sich aber die Höhe des

KG.es nach dem zuletzt während der Pflichtver¬

sicherung maßgebenden Grundlohn.

Zur Herabsetzung der Verdienstgrenze in der

Angestelltenversicherung.

Präge: In VZ. 1934 S. 13 unel 27 wird de

Auffassung vertreten, daß die VPfl. der An¬

stellten, die infolge d« Aenderun. am

1. Januar 1934 die neue Verdienstgrenze von

7200 RM überschreiten, noch bis zum 31. März

19J4 pflichtversichert in der AngV. und damit

ich in der AlVers. bleiben. Entgegen dieser

\: weht will cler Spitzenverband, dem unsere

Kk. angeschlossen ist, nach einem Rund¬

schreiben die Vorschrift des § 3 Abs. 2 AVG.

nur dann zur Anwendung bringen, wenn bei

einem Angestellten am 1. April 1934 eine Ge¬

haltserhöhung eingetreten ist. Bei den Ange¬
stellten dagegen, die im Dezember 1933 und

Januar 1934 ein Gehalt von mehr als 600 bis

700 RM. monatlich erhalten haben, soll die An¬

wendung des § 3 Abs. 2 AVG. ausgeschlossen
sein, da diese Vorschrift nur auf den Fall einer

Erhöhung des Arbeitsentgelts über die Ver¬

dienstgrenze hinaus abgestellt sei. Wir bitten

um Ihre Stellungnahme hierzu?

Antwort: Wer die für seine VPfl. in der

AngV. maßgebende Verdienstgrenze über¬

schreitet, scheidet nach § 3 Abs. 2 AVG. in der

Fassung vom 28. Mai 1924 erst mit dem ersten

läge des vierten Monats nach Ueberschreiten

der Verdienstgrenze aus der VPfl. aus. Diese

Vorschrift ist ganz allgemein gehalten, lieber

den Grund des Ueberschreitens der Verdienst¬

grenze besagt sie nichts. Ihre Wirkung ist des¬

halb unabhängig davon, ob die Verdienstgrenze
deshalb überschritten wird, weil das Gehalt er¬

höht wurde, oder deshalb, weil die Verdienst¬

grenze herabgesetzt worden ist. An der in der

VZ. 1934 S. 13, 27 vertretenen Auffassung, daß

infolge der mit Wirkung vom 1. Januar 1934

geänderten Verdienstgrenze die davon betrof¬

fenen Angestellten erst mit dem 1. April 1934

aus der VPfl. in der AngV. und AlVers. aus¬

scheiden, ist danach festzuhalten. Gestützt wird

diese Auffassung noch durch folgendes: § 3

Abs. 2 AVG. ist entstanden aus den mehrfachen

VO.en über VPfl. in der AngV. aus den Jahren

1922 und 1923. Noch in der 4. VO. vom 9. Fe¬

bruar 1923 (RGBl. I S. 108) war das Ausscheiden

aus der VPfl. geregelt wie in § 3 Abs. 2 AVG.,

allerdings mit cler hier nicht mehr interessieren¬

den Beschränkung, daß Arbg. und Stellung nicht

gewechselt werden. Von der 5. VO. vom

17. März 1923 (RGBl. I S. 192) an war jedoch
noch folgender Nachsatz eingefügt:

„Wird innerhalb dieser Zeit (der drei Monate.

Schriftltg.) die Verdienstgrenze geändert, so be¬

stimmt sich die VPfl. von dem Inkrafttreten

dieser Aenderung an nach den neuen Vor¬

schriften." Wäre auch diese Vorschrift in den

$ 3 Abs. 2 AVG. übernommen worden, dann

würde die Ansicht des Spitzenverbandes unter

Umstünden als begründet anzusehen sein. Die

Tatsache aber, daß dieser Satz dem § 3 Abs. 2

AVG. nicht angefügt würde, erweist, daß

Aenderungen der Verdienstgrenze nicht nur

während der drei Monate sondern überhaupt
eine Einschränkung des Grundsatzes des § 3

Abs. 2 AVG. nicht zur Folge haben. Wollte der

Gesetzgeber die allgemeine Wirkung des § 3

Abs. 2 AVG. für den Fall des Ueberschreitens

der Verdienstgrenze aus Anlaß ihrer Herab¬

setzung zum 1. Januar 1934 ausschließen, so

hätte das im Gesetz ausdrücklich hervorgehoben
werden müssen. Da das nicht geschehen ist,

kann der Ansicht des Spitzenverbandes nicht

gefolgt werden.
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Stuttgarter Arbeitsrecht-Kartei. (Kartenauskunftei des

Arbeitsrechts). Hen- *>n von AnitsjrrridiKclirektcr
Dr. A. Kallee anter Mitarbeit hervorragender Praktiker

und Wissenschaftler des Arbeitsrechts aus den Kreisen des

Reichsarbeitsministeriuras, de- Treuhänder der Arbeit, der

Arbeitsgerichtsbarkeit, des Reidtaarbeitsgerichts. der Ar¬

beitsfront, der Universitäten und der Betriebspraxis.
15. Jahrgang. Verlag für Wirtschaft und Verkehr. Stutt¬

gart O.. Pfizerstr. 20. Jede Karte 7 Pfg — Dem Be¬

dürfnis einer raschen Unterriditnng Über die zur Neu¬

ordnung des Arbeitsrechts errehenden Gesetze. Verord¬

nungen njtd Erlasse und der Klarung der in der Praxis

entstehenden Zweifelsfragen dient in außerordentlich

zweckmäßiger Weise die seit vielen Jahren bewährte

Kartei. Ihre Hefte erscheinen nicht zu festen Terminen,

sondern nach Bedarf, so daß sie stets mit großer Schnellig¬

keit berichten kann. Im April sind vier Hefte (Nr. 474

bis 477) ausgegeben worden, jedes dieser Hefte wird

eingeleitet durch ein oder zwei Blätter ..Tagesfragen44, auf

denen besonder* aktuelle Fragen kurz besprochen werden

z. B.: Können Ausländer oder N ich tarier die Mitgliedschaft

der Deutschen Arbeitsfront erwerben? — Einmischung

betriebsfremder Stellen in die Vertrauensrätewahlen. —

Wer kann Stellvertreter des Betriebetührers werden? usw.

Auch auf bedeutungsvolle arbeitsgerichtliche Entscheidungen
wird hier hingewiesen, soweit einzelnen Urteilen nicht

besondere Blätter rewidmet werden. Alle Aufsätze sind

leichtverständlich aigefaßt.

Schulter an Schulter. Gedichte von Max B a r t h e 1
.

Karl Brdger und Heinrich L e r s c h. Volkschaft-

Verlag für Buch, Bühne und Film G.m.b.H.. Berlin-

Schöneberg. Kaiser-Friedrich-Str. 9. Preis 1.20 RM. —

Die bekannten Arbeitercichter schreiben zu Eingang
dieser Sammlung: ..Dieses kleine Buch Gedichte nennen

wir ..Schulter an Scnulter* ,
weil wir keine Einzelgänger

sind, sondern Schulter an Schulter mit unseren Kame¬

raden marschieren." Diesem Grundgedanken entspricht
der Inhalt dieser gedieger.en Zusammenstellung, die die

besten Gedichte aus älterer und neuerer Zeit der drei

Dichter enthält. Für jeden, der einmal von seinen

Alltagssorgen Erholung sucht, insbesondere auch für

Feierabend Veranstaltungen der Arbeitsfront, ist das

Büchlein geeignet und wertvoll.

Wir kürzen ab

©et 3)oR8*23rotffwu6
«oroerfationslejiton mit oielen Silber*

unb «arten, $temb»orterbucb mit Kits

gaben Oberbit eifrigeftusfpraebe, beutföt

©ptaälebre, Sec&tfäreibung unb «tlae

in einem 2tbc

€in 9u4, ba» für bas tdglfobe £cben

aller 5Wt*genofTen unentbebrii* fftl

$toctf)au* beroa^rt t>oc €nttäufd)ung

>, */l. &J2okhaui,X&pzLg^

Um Einsparungen zu erzielen, führen wir künftig folgende Kürzungen durch:

= Landesversicherungsanstalt
= Landesversicherungsamt
= Landkrankenkasse
= Oberversicherungsamt
= Reichsarbeitsministerium

= Reichsverband der Ortskranken¬

kassen

= Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung

= Reichsversicherungsanstalt für An*

gestellte
= Reichsversicherungsamt
= Reichsversicherungsordnung
= Sozialversicherung
= Unfallversicherung
= Verordnung
— Versicherung
= Versicherungsamt
= Versicherungsfall
= Versicherungspflicht
= Versicherungsträger
= Wochengeld

AlVers. = Arbeitslosenversicherung LVA.

AU. ss Arbeitsunfähigkeit LVAmt

AngV. = AngestelltenVersicherung LandKk.

AOKk. = Allgemeine Ortskrankenkasse OVA.

Arbl. == Arbeitslose RAM.

AVAVG. = Gesetz über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung

RdO.

AVG. = Angestelltenversicherungsgesetz RfAuA.

BesOKk. = Besondere Ortskrankenkasse

BetrKk. = Betriebskrankenkasse RfA.

BG. = Berufsgenossenschaft
E. = Entscheidung RVA.

FStG. — Familiensterbegeld RVO.

Grdl. = Grundlohn SV.

InvV. = Invalidenversicherung UnfV.

KG. = Krankengeld VO.

Kk. = Krankenkasse V.

KnKk. = Knappschaftskrankenkasse VA.

KnPV. — Knappschaftspensionsversicherung VF.

KH. — Krankenhilfe VPfl.

KnV. = Knappschaftsversicherung VTr.

KV. = Krankenversicherung WG.

Wir bitten unsere Leser und Mitarbeiter, diese in Zukunft

Abkürzungen beachten zu wollen

wiederkehrenden

Die Schriftleitung



Ein „junger Anwärter" schreibt:

ii

Unsere „V. Z." ist erfreulicherweise diejenige Zeit¬

schrift, die sich durch ihre „flüssigen" Abhandlungen

„unter Vermeidung starrer Juristerei und durch ihre

„große Sachlichkeit auszeichnet. Sie verdient deshalb

„mit Recht den Namen „Volkstumliche" und ich be¬

haupte, daß sich gerade deswegen die Kategorie

„der „jungen Anwärter" am meisten auf ihr Er¬

scheinen freut, um das von namhaften Fachleuten

„Dargebotene dem grundlichsten Studium unterziehen

„zu können. Der in ihr enthaltene Stoff bietet stets

„eine Fülle von Belehrungen und Anregungen."

Auch SIEwerdendiesem Urteil zustimmen,wennSie erst

dauernder Bezieher unsererZeitsdirift geworden sind.

DIE VOLKSTÜMLICHE ZEITSCHRIFT
FÜR DIE GESAMTE SOZIALVERSICHERUNG

ist das Blatt aller an der Sozialversicherung interessierten Kreise

Zur Bestellung benutzen Sie bitte den folgenden

BESTELLSCHEIN

An das Postamt zu

Ich bestelle hiermit ab 1934 von der PHÖNIX

ILLUSTRATIONSDRUCK UND VERLAG GMBH., Berlin SW68, Lindenstrafle 3

SS* „VOLKSTUMLICHE ZEITSCHRIFT

FÜR DIE GESAMTE SOZIALVERSICHERUNO"

zum Preise von vierteljährlich 1 Reichsmark

,
den 1934
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